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1. Einleitung 

1.1. Anlass des Fachbeitrags  

Die Stadt Much plant im südöstlichen Randbereich der Ortslage Marienfeld den Bebauungsplan Nr. 19.1 
„Stockemssiefen – Auf dem Rübskamp“ aufzustellen, um die Erweiterung des angrenzenden Wohngebiets 
planungsrechtlich zu ermöglichen. Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 1,1 ha und unterteilt 
sich in ca. 6.351 m² Reines Wohngebiet für die Entwicklung von 15 Wohneinheiten, 1.678 m² öffentliche 
Verkehrsfläche und 913 m² Grünfläche. Zudem findet sich im Plangebiet ein 2.240 m² umfassender Auen-
gehölz-Erlenbruchwald-Komplex, der den unmittelbar an die B-Plangebietsgrenze anschließenden Bach 
„Stockemssiefen“ säumt und dessen Gehölzbestände nicht überplant werden.Aktuell werden die geplanten 
zukünftigen Wohnbauflächen landwirtschaftlich als Grünland genutzt.  

Da das Plangebiet im Außenbereich liegt und für das Areal kein rechtskräftiger Bebauungsplan besteht, wird 
für das geplante Bauvorhaben ein Bebauungsplan im Regelverfahren aufgestellt. Im Parallelverfahren zur 
Aufstellung des B-Plans ist zudem eine Änderung des Flächennutzungsplans vorgesehen. 

Durch die baulichen Veränderungen kann es zu Habitatveränderungen geschützter Arten oder zu deren 
Störung kommen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist gemäß der VV-Artenschutz (MKULNV 2016) 
und der Handlungsempfehlung ‚Artenschutz in der Bauleitplanung‘ (MKULNV 2010) eine artenschutzrecht-
liche Prüfung durchzuführen. Die Ergebnisse dieser artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe I und Stufe II wer-
den im Folgenden erläutert. 

 
 
1.2. Lage und Struktur des Vorhabensbereichs  

 
Der Vorhabensbereich befindet sich am südöstlichen Ortsrand der Gemeinde Much-Marienfeld (Flur 004, 
Gemarkung Wersch, Flurstück 2, 5 und 485). 
Aktuell werden die geplanten zukünftigen Wohnbauflächen landwirtschaftlich als Intensiv-Grünland ge-
nutzt. 
Im Norden wird das Plangebiet durch die durch die Siedlungsstrukturen einer angrenzenden Kindertages-
stätte begrenzt.  
Die südliche Plangebietsgrenze verläuft entlang des Bachlaufs des „Stockemssiefens“. Dessen Ufer werden 
von einem Bachauengehölz, dessen nördlicher Anteil im B-Plangebiet inbegriffen ist, begleitet. Der Gehölz-
streifen ist strukturreich ausgebildet, stellenweise als Erlenbruchwald, mit vorgelagertem Saum aus Hoch-
stauden wie Brennnesseln und Adlerfarnbeständen; Richtung K31 an das Plangebiet angrenzend geht er in 
eine Straßenbegleitende Baumhecke über. Der Gehölzstreifen besteht aus heimischen Bäumen mit gerin-
gem bis mittleren Stammumfang. 
Westlich schließt ein Neubaugebiet an, welche auf Grundlage des Bebauungsplans Nr. 19 „Marienfeld, 
Stockemsiefen“ errichtet wurde. Nach Osten wird die B-Planfläche von einem weitweitläufigen Grünland-
schlag begrenzt, dessen westlicher Teilbereich von dem geplanten Wohngebiet überprägt wird. 
 
Habitatausstattung / Nutzung in der Umgebung: 
Westlich und östlich stockt entlang der südlich verlaufenden K31 eine gut ausgeprägte Baumallee (als 
Baumallee nach Par. 41 LNatSchG gesetzlich geschützt). Südlich der K31 befindet sich auf dem ansteigenden 
Hang eine gekammerte Halboffenlandschaft mit Intensiv-Kuh-Weiden, Feldgehölzen und kleinen Wäld-
chen. Ca. 450 m östlich mündet der Stockemsiefen in den von Nord nach Süd fließenden Haubach.  
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Abbildung 1: Lage des Plangebietes (Ausschnitt aus der TK, ohne Maßstab) (Quelle: GEOportal.NRW, Bundesamt für Kartogra-
phie und Geodäsie 2021, Datenlizenz Deutschland – Zero “https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0, Schutzgebiete Datenlizenz 
Deutschland Namensnennung 2.0 https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 

 

 
Abbildung 2: Lage des Plangebietes (Ausschnitt aus dem Luftbild, ohne Maßstab) (Quelle: GEOportal.NRW, Bundesamt für Kar-
tographie und Geodäsie 2021, Datenlizenz Deutschland – Zero “https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0, , Abfrage am 
06.05.2024 

 

https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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Schutzgebiete im Vorhabensbereich und Umgebung (bis max. 300 m Umkreis) 
 

• Südlich und östlich wird das Plangebiet vom Landschaftsschutzgebiet LSG-5010-0012 „LSG „“In den Ge-

meinden Windeck, Eitorf, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Much sowie den Staedten Hen-

nef und Siegburg“ umschlossen. 

• Der südliche Randbereich des B-Plangebiets schneidet die Grenze der den südseitig liegenden Stockemssie-

fen begleitenden Biotopverbundfläche VB-K-5110-007 „Nebenbäche und Quellsiefen im Einzugsgebiet des 

oberen Brölbaches“. 

 
Abbildung 3: Lage des Plangebietes (Schwarze Strichellinie), des LSG (Schraffung von links oben nach rechts unten), der Bio-
topverbundfläche entlang des Siefen (blaue Schraffunr von rechts oben nach links unten) sowie eines bekannten Rotmilan-Vor-
kommens (roter Kreis). Daneben wurden nachgewiesene Horste bzw. Nester eingezeichnet (blauer Kreis). 
Quelle: GEOportal.NRW, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2021, Datenlizenz Deutschland – Zero 
“https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0, Schutzgebiete Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 
https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0, Abfrage am 06.05.2024 ohne Maßstab. Rotmilan-Vorkommen Auskunft: UNB Rhein-
Sieg-Kreis 13.05.2024 

 
 
Im Fundortekataster NRW (FOK) bzw. des Rhein-Sieg-Kreises sind folgende Arten in der Umgebung aufge-
führt (https://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent sowie schriftl.+ 
mündl. Auskunft UNB Rhein-Sieg-Kreis Hr. Bufler, 13.05.2024). 

• Steinkauz (FT-5210-0105, großflächige Angabe um Marienfeld aus 2012: 2-5 Individuen, 1-2 Pär-
chen). 

• Rotmilan (Horstbaum Eichenbaum in Feldgehölz südlich K31/Stockemssiefen, Melder: Biostation, 
vergl. Abbildung 3 oben) 

Bekannter Rotmilan Horst 

Horst in Lärche 
Krähen-Nest 

https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
https://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent
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2. Rechtsgrundlagen 

Im Zuge der Umwandlung des Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) von der Rahmen- in die konkurrie-
rende Gesetzgebung gilt seit dem 01. März 2010 eine bundesrechtliche Vollregelung im Naturschutzrecht. 
Das Artenschutzrecht gilt seither unmittelbar, die Länder können diesbezüglich keine abweichenden Rege-
lungen treffen. Bei allen Bauleitplanverfahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren müssen somit 
die Artenschutzbelange in Form einer Artenschutzprüfung (ASP) berücksichtigt werden. Ein naturschutz-
rechtlich fest umrissenes Artenspektrum ist hierfür einem besonderen dreistufigen Prüfverfahren zu unter-
ziehen (MULNV & FÖA 2021): 
 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

• Ermittlung aktueller und potentieller Vorkommen planungsrelevanter Arten im Plan-
gebiet 

• Überschlägige Prognose artenschutzrechtlicher Konflikte für die einzelnen Arten unter 
Einbeziehung verfügbarer Daten zum betroffenen Artenspektrum und aller relevanten 
Wirkfaktoren des Vorhabens 

• Im Falle möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte: Ausführung der vertiefenden Art-
für-Art Betrachtung (ASP Stufe II) 

 
Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

• Konzipierung von Vermeidungsmaßnahmen inklusive Ausgleichsmaßnahmen und ggf. 
Risikomanagement 

• Prüfung, ob trotz Ausführung der Maßnahmen Verstöße gegen die artenschutzrechtli-
chen Verbote vorliegen, hierzu ggf. Einholung spezieller Artenschutzgutachten 

 
Stufe III: Ausnahmeverfahren 

• Prüfung des Vorliegens der drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende Gründe, Alter-
nativlosigkeit, günstiger Erhaltungszustand) für die Zulassung einer Ausnahme von den 
Verboten 

 
Die ASP kann nicht durch andere Prüfverfahren wie Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträglichkeits-
prüfung oder die Prüfung nach der Eingriffsregelung ersetzt werden, sondern stellt ein eigenständiges Ver-
fahren dar. Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestimmungen können Bußgeld- und Strafvorschrif-
ten der §§ 69ff BNatSchG zur Folge haben. 
 
2.1. Grundlagen des Artenschutzrechts 

Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens ist die Berücksichtigung der in §§ 
44 und 45 des BNatSchG verankerten gesetzlichen Vorgaben zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzen-
arten. 
Die §§ 44 und 45 des BNatSchG stellen somit die Grundlagen der Artenschutzrechtlichen Prüfung dar. 
 
In § 44 werden die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote genannt: 

1. Tötungsverbot 
„Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören“ 

2. Störungsverbot 
„Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-
lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert“ 

3. Zerstörungs-/Beschädigungsverbot Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
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„Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“ 

4. Zerstörungs-/Beschädigungsverbot Pflanzen 
„Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören“ 

 
Begriffsdefinition „streng geschützte“ bzw. „besonders geschützte Art“ 
Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten als „besonders geschützte Arten“: 

• Tier- und Pflanzenarten, des Anhangs A und B der EG-Artenschutzverordnung 

• Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• europäische Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie gemäß Art. 1 

• Arten der Anlage 1 Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) sowie 

• Arten nach Rechtsverordnung gemäß§ 54 Abs. 1 (s. Kap. 2.5.4.). 
Einige der „besonders geschützten Arten“ gelten darüber hinaus gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
als „streng geschützte Arten“: 

• Arten des Anhangs A der EU-Artenschutzverordnung (EUArtSchV) 

• Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Arten der Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) sowie 

• Arten nach Rechtsverordnung gemäß§ 54 Abs. 2 BNatSchG (s. Kap. 2.5.4.). 

 
2.2. Einschränkungen und Ausnahmeregelungen 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG schränkt die Verbote des § 44 Abs. 1-4 für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe und 
nach § 18 Abs. 2 Satz 1 zulässige Vorschriften ein: 

„(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die 
nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vor-
haben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maß-
gabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, 
europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch 
den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten 
nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkann-
ten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder 
Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Ent-
wicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung 
oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 
Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standorte 
wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten 
die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen 
zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote vor.“ (§ 44 Abs. 5 BNatSchG, novelliert 2017). 
 
Das Vorhandensein und mögliche Beeinträchtigungen geeigneter Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Pla-
nungsraum sind hierfür artspezifisch zu prüfen. In diesem Zusammenhang sollten ggf. auch vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. 
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Mit der Novelle des BNatSchG in 2017 wurde das Gesetz durch § 44 (5) Nr. 1 BNatSchG insbesondere im 
Hinblick auf die Tötung von Arten nach Anhang IV an die Rechtsprechung angepasst („Freiberg-Urteil“), da 
die FFH-Richtlinie keine „Legalausnahme“ von der Tötung kennt. In einem neueren Urteil ist dieser Grund-
satz etwas relativiert worden (BVerwG, Urteil vom 08.01.2014 - 9 A 4.13). 
Danach ist das artenschutzrechtliche Tötungsverbot nicht erfüllt, wenn das vorhabenbedingte Tötungsri-
siko unter Berücksichtigung von Schadensvermeidungsmaßnahmen nicht höher ist als das Risiko, dem ein-
zelne Exemplare der jeweiligen Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens stets ausgesetzt sind. Das 
gilt nicht nur für das betriebsbedingte Risiko von Kollisionen im Straßenverkehr (stRspr; vgl. Urteil vom 9. 
Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 91), sondern auch für bau- und anlagebezogene Risi-
ken (im Anschluss an Urteil vom 14. Juli 2011 - BVerwG 9 A 12.10 - Buchholz 406.400 § 61 BNatSchG 2002 
Nr. 13 Rn. 123, 127 zur Baufeldfreimachung). 
 
Weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 können im Einzelfall nach Vorgaben des § 45 Abs. 7 
BNatSchG von der zuständigen Behörde genehmigt werden: 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaft-
licher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende 

Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Vertei-

digung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf 
die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-
cher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 
2.3. Ausnahmevoraussetzungen 

Für die Zulassung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist die Erfüllung folgender Voraussetzungen 
zwingend erforderlich: 

1. es bestehen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und 
2. es gibt keine zumutbaren Alternativen und 
3. der Erhaltungszustand der Population der betroffenen Art verschlechtert sich nicht (bei Arten des 

Anhang IV der FFH-RL muss er mindestens günstig sein und bleiben) 
 
Falls die Voraussetzungen erfüllt sind kann eine Ausnahme erteilt werden. Es gelten weitere Anforderungen 
nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG. 
 
Eine Befreiung von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Untere Landschaftsbehörde kann 
gemäß § 67 Abs. 2 und 3 BNatSchG nur im Einzelfall und nur im Falle einer unzumutbaren Belastung erteilt 
werden. Eine unzumutbare Belastung liegt vor, wenn sie nicht mehr in den Bereich der Sozialbindung des 
Eigentums fällt oder bei objektiver unverhältnismäßiger Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit. 
 
2.4. Europäische Rechtsgrundlagen 

Die o.g. § des BNatSchG sind fest verankert mit den europarechtlichen Vorgaben der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie (FFH-RL) und der EU-Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL). Einige wichtige artenschutzrechtliche Grund-
lagen der FFH-RL und der VS-RL werden im Folgenden aufgeführt. 
 
2.4.1. FFH-Richtlinie 

In Anhang IV der FFH-RL sind Arten aufgelistet, die selten und schützenswert sind. Diese Arten sind 
direkt geschützt, auch außerhalb der ausgewiesenen FFH-Gebiete in ganz Europa. Dies gilt für alle Le-
bensstadien dieser Arten. 
Verbote gemäß Art. 12 FFH-RL sind: 
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• alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur entnommenen Exemp-
laren dieser Arten; 

• jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten; 

• jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur; jede Beschädigung oder 
Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten; 

• Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf oder Austausch von aus 
der Natur entnommenen Exemplaren. 

 
2.4.2. VS-Richtlinie 

Die EU-Vogelschutzrichtlinie dient dem Schutz aller im Gebiet der EU-Staaten natürlicherweise vorkom-
menden Vogelarten (s. Artikel 1 VS-RL). Laut Art. 5 VS-RL gilt das Verbot: 

• des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode; 

• der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der Entfernung von 
Nestern; 

• des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zustand; 

• ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich diese 
Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt; 

• des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen. 
 
2.5. Begriffsdefinitionen 

2.5.1. Störung 

Der Störungsbegriff im Sinne der Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) bezieht sich auf den Erhaltungszu-
stand einer Population. Verboten sind Störungen streng geschützter Arten sowie europäischer Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeit, die zu erhebliche Stö-
rung der lokalen Population führen können. Eine erhebliche Störung der lokalen Population liegt vor, wenn 
die Störung zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt (vgl. 
(§ 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG). 
Um den Einfluss von Störungen auf geschützte Arten einzuschätzen sind vor Allem die Intensität, die Dauer 
und die Wiederholungsfrequenz der Störung entscheidend. Störungen sind dann als schädlich zu betrach-
ten, wenn sie beispielsweise die Überlebenschancen, den Fortpflanzungserfolg oder die Reproduktionsfä-
higkeit vermindern. 
Grundsätzlich ist ein artspezifischer Ansatz zu wählen, da verschiedene Arten unterschiedlich auf potenziell 
störende Aktivitäten reagieren. 
 
2.5.2. Fortpflanzungs-, Ruhestätten, Nahrungs- u. Jagdhabitate, Flugrouten, Wanderkorridore 

Fortpflanzungsstätten können Bereiche umfassen, die erforderlich sind 

• für die Balz/ Paarung/ den Nestbau,  

• für die Wahl des Ortes der Eiablage oder der Niederkunft,  

• als Ort der Niederkunft, Eiablage oder Produktion von Nachkommen im Falle der ungeschlechtli-
chen Fortpflanzung, 

• als Ort der Eientwicklung und des Schlüpfens, 

• als Nest bzw. Ort der Niederkunft, wenn sie für die Nachwuchspflege benötigt werden. 
 
Ruhestätten können eine oder mehrere Strukturen oder Habitatelemente umfassen, die zur Wärmeregu-
lierung, zur Rast, zum Schlafen, zur Erholung, als Versteck, zum Schutz, als Unterschlupf oder für die Über-
winterung erforderlich sind. 
Laut EU-Kommission (2007) ist die kontinuierliche ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten artspezifisch so zu schützen, dass der Fortpflanzungserfolg und die ungestörte Rast der 
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betreffenden Art gewährleistet sind. Dies kann bei Arten, die diese Stätten regelmäßig besuchen auch das 
ganze Jahr hindurch gelten. 
 
Nahrungs- und Jagdbereiche sowie Flugrouten und Wanderkorridore unterliegen zunächst nicht den Ar-
tenschutzbestimmungen. Ein Verbotstatbestand kann aber eintreten, sobald es sich um einen sogenannten 
‚essenziellen Habitatbestandteil‘ handelt. Das bedeutet, dass z.B. eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in 
ihrer Funktion auf den Erhalt eines konkreten Nahrungs- bzw. Jagdhabitats, bestimmter Flugrouten oder 
Wanderkorridore angewiesen ist. Wenn eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte durch den Wegfall von o.g. 
Habitatelementen funktionsunfähig wird und dies somit zu einer Beeinträchtigung der Population führt, ist 
der Verlust des jeweiligen Habitatelements also durchaus artenschutzrechtlich zu berücksichtigen (vgl. 
LANA 2006). 
 
2.5.3. Beschädigung 

Eine Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt im Falle einer materiellen Verschlechterung 
dieser Stätten vor. Im Gegensatz zur Vernichtung kann dies auch schleichend erfolgen und zur graduellen 
Verschlechterung der Funktionalität der betreffenden Stätte führen.  
Sobald ein ursächlicher Zusammenhang zwischen einer oder mehreren menschlichen Aktivitäten und der 
Beschädigung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte klar besteht, tritt Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d) ein. 
 
2.5.4. Geschützte Arten nach Rechts-VO und Arten nationaler Verantwortlichkeit 

Geschützte Arten durch Rechtsverordnungen gem. § 54 BNatSchG 
§ 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ermöglicht dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB) durch den Erlass von Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates Tier- und 
Pflanzenarten oder Populationen solcher Arten unter besonderen bzw. strengen Schutz zu stellen, die nicht 
unter § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe a oder b fallen. 

a) Unter besonderen Schutz gestellt werden können Arten, die 

• im Inland durch menschlichen Zugriff gefährdet sind oder mit solchen gefährdeten Arten 
oder Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b verwechselt werden können 

• in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die BRD in hohem Maße Verantwortlich ist 
b) Unter strengen Schutz gestellt werden können 

• natürlich vorkommende Arten und Arten, die im Inland vorm Aussterben bedroht sind 

• Arten, für die Deutschland in besonders hohem Maße verantwortlich ist 
 
"Arten nationaler Verantwortlichkeit Deutschlands" sind Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und 
nur in Deutschland vorkommen bzw. von denen ein hoher Anteil der Weltpopulation in Deutschland vor-
kommt. Für diese Arten fällt Deutschland somit eine besondere Verantwortung zu (BNatSchG § 54, Abs. 1, 
Nr. 2). Als Parameter der Verantwortlichkeit werden neben dem Anteil an der Weltpopulation die Bedeu-
tung der Population für den Genfluss zwischen Populationen und die weltweite Gefährdung des Taxons 
geprüft (BfN 2013). 
§ 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ermöglicht dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB) durch Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates Tier- und Pflanzenarten 
mit o.g. Kriterien die Unterschutzstellung von Arten nationaler Verantwortung Deutschlands. Diese Arten 
sind dann unter Umständen bei Artenschutzprüfungen im Rahmen von Planungsverfahren oder bei der Zu-
lassung von Vorhaben mit zu prüfen. 
 
2.6. Umweltschadensrecht 

Darüber hinaus sind grundsätzlich die Vorgaben des Umweltschadensgesetz (USchadG) zu berücksichtigen 
um Umweltschäden zu vermeiden. Umweltschäden sind alle Schäden, die erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes natürlicher Lebensräume 
oder Arten (FFH-Arten der Anhänge II und IV FFH-RL, Vogelarten des Anhangs I und nach Art. 4 Abs. 2 V-RL 
sowie FFH-Lebensräume des Anhangs I FFH-RL) haben. Wenn die nachteiligen Auswirkungen zuvor ermittelt 
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und von den zuständigen Behörden genehmigt wurden bzw. nach § 19 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG zulässig sind, 
liegt keine Schädigung vor. 
Da im Schadensfall auf den Verantwortlichen bestimmte Informations-, Gefahrenabwehr- und Sanierungs-
pflichten zukommen können, kann es sinnvoll sein, über den Anwendungsbereich des Artenschutzrechts 
hinaus mögliche Auswirkungen auf die entsprechenden Arten und Lebensräume im Sinne des USchadG zu 
prüfen. 
 
2.7. Fazit 

Unter folgenden Gesichtspunkten gilt ein Vorhaben somit aus artenschutzrechtlicher Sicht als zulässig: 

• Durch das Vorhaben entstehen keine Konflikte mit artenschutzrechtlich relevanten Arten oder 

• die durch das Vorhaben entstehenden Konflikte können mit Hilfe geeigneter Maßnahmen vermie-
den oder soweit gemindert werden, dass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nicht ein-
treten oder 

• durch das Vorhaben entstehende Konflikte können nicht durch geeignete Maßnahmen vermieden 
oder gemindert werden und es verbleiben Beeinträchtigungen; das Vorhaben erfüllt aber die Vo-
raussetzungen der artenschutzrechtlichen Ausnahmeregelungen im Sinne des § 45 Abs. 7 BNatSchG 
(letzterer in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 FFH-Richtlinie unter Beachtung der Artikel 16 Absatz 
3 FFH-Richtlinie und Artikel 9 Absatz 2 Vogelschutzrichtlinie). 

 
Alle Vorhaben, die nicht die o.g. Vorgaben erfüllen, sind aus artenschutzrechtlicher Sicht unzulässig. 
Die ASP kann nicht durch andere Prüfverfahren wie Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträglichkeits-
prüfung oder die Prüfung nach der Eingriffsregelung ersetzt werden, sondern stellt ein eigenständiges Ver-
fahren dar. Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestimmungen können Bußgeld- und Strafvorschrif-
ten der §§ 69ff BNatSchG zur Folge haben. 
 

3. Datengrundlage, Vorgehensweise und Methodik 

3.1. Datengrundlage 

Zur Abschätzung der möglichen Artenschutzrechtlichen Betroffenheit wurde eine Abschätzung der poten-
tiell vorkommenden planungsrelevanten Arten durchgeführt.  
Die Daten zu den potentiell vorkommenden planungsrelevanten Arten in den Messtischblättern Rup-
pichteroth (MTB 5110, QU. 1-2) und Engelskirchen (MTB 5010, Qu. 3-4) stammen aus den Fachinformati-
onssystemen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) 
und wurden bezüglich der in Kap. 4 erläuterten Kriterien ergänzt. Des Weiteren wurden mit dem Fachin-
formationssystem @LINFOS des LANUV weitere Informationen z.B. zu Schutzgebieten in Untersuchungsge-
bietsnähe ermittelt. 
 
3.2. Vorgehensweise und Methodik 

Im Rahmen der Potentialabschätzung wurden die in Kap. 3.1 genannten Daten in Hinblick auf potentielle 
Vorkommen planungsrelevanter Arten im Plangebiet untersucht und ausgewertet. Dies geschah unter Be-
rücksichtigung der Lebensraumansprüche der einzelnen Arten. 
Zusätzlich wurde am 14.05.2024 eine Geländebegehung durchgeführt, bei der das Untersuchungsgebiet 
auf die im Vorhinein ermittelten potentiell vorkommenden planungsrelevanten Arten hin überprüft wurde. 
Dies erfolgte im Hinblick auf direkte Nachweise der Art (z.B. durch Sichtbeobachtung oder akustische Nach-
weismethoden) und auch auf Nachweise von Spuren (z.B. in Form von Nahrungsresten, Kot, Nestern). Des 
Weiteren wurde das Potential des Plangebiets als Lebensraum planungsrelevanter Arten eingeschätzt. 
Hierzu wurde nach geeigneten Habitatstrukturen wie Höhlen, Nistmöglichkeiten, Nahrungshabitaten, 
Überwinterungshabitaten, Versteckplätzen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten, etc. gesucht. 
 
Der Untersuchungsraum wird je nach Schutzobjekt bzw. geschützter Art und dem Wirkpfad des Eingriffs 
unterschiedlich gewählt und deshalb auch als Wirkraum des Eingriffes bezeichnet. Als Orientierungswert 
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wird im Methodenhandbuch (MKULNV NRW 2021) hierfür ein Radius von 300 m um den Vorhabensbereich 
genannt. 
Die Begriffe Untersuchungsgebiet, Untersuchungsfläche und Untersuchungsraum werden im Folgenden sy-
nonym verwendet. Die Begriffe Eingriffsbereich, Eingriffsfläche bzw. Vorhabensbereich sind enger gefasst 
und beschreiben die Fläche oder Flächen, die unmittelbar durch das Vorhaben betroffen sind, z.B. durch 
Baustellenaktivitäten. Der Begriff Plangebiet (z.B. B-Plangebiet) bezeichnet den Geltungsbereich des jewei-
ligen Plans bei einem Planverfahren. 
 

4. Auswahl artenschutzrechtlich relevanter Arten 

Das prüfrelevante Artenspektrum bei zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft (im Sinne von § 15 und 
§ 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG) beschränkt sich auf Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle europäi-
schen Vogelarten, ‚Arten nationaler Verantwortlichkeit Deutschlands‘ (§ 44 Abs. 5), sowie auf Arten des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie (§19 BNatSchG). 
Um die Beurteilung des Eingriffs in einem methodisch, arbeitsökonomisch und finanziell zumutbaren bzw. 
angemessenen Rahmen zu halten und somit das Genehmigungsverfahren sachgerecht zu vereinfachen, 
werden nach Kiel (2005) nur solche europäischen Vogelarten vertiefend geprüft, die: 

• streng geschützt sind oder 

• zum Anhang I der VS-RL oder Artikel 4 (2) der VS-RL gehören oder 

• auf der landesweiten Roten Liste mindestens als gefährdet (Kategorie 0, 1, R, 2, 3 oder I) gelten 
oder 

• Koloniebrüter sind. 
 
Bei ubiquitären Arten wie z.B. Kohlmeise, Rotkehlchen und Amsel wird angenommen, dass sie in der Lage 
sind im Falle eines Eingriffs in ihr Habitat auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten im unmittelbaren Umfeld 
zurückzugreifen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang nach § 44 Abs. 5 BNatSchG somit erhalten bliebe, wird nicht von einem Eintreten des Verbotstat-
bestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgegangen. Diese sogenannten „Allerweltsarten“ werden des-
halb zwar insgesamt formal mitbetrachtet, aber nicht einzeln vertiefend geprüft und auch nicht artspezi-
fisch in den Tabellen und im Text aufgeführt. 
 
Die in diesem Gutachten berücksichtigen Arten sind in Tabelle 3 (Anhang) einzusehen. Für die Messtisch-
blätter (MTB) Ruppichteroth und Engelskirchen 5110 und 5010 sind dies 3 Fledermausarten, 30 Vogelarten 
und 1 Amphibienart. Insgesamt beinhaltet die Liste also 34 potentiell vorkommende planungsrelevante Ar-
ten. 
 

5. Beschreibung des Vorhabens und relevante Wirkfaktoren 

5.1. Beschreibung des Vorhabens  

Das städtebauliche Konzept zum Bebauungsplan Nr. 19.1 Erweiterung Stockemssiefen „Auf dem Rübs-
kamp“ sieht für den verfahrensgegenständlichen Flächennutzungsplanbereich im Südosten des Mucher 
Ortsteils Marienfeld die Schaffung von Baugrundstücken mit Einfamilienhäusern und Gartenflächen mit ei-
ner GRZ von 0,4 vor. Da lediglich der westliche Teilbereich des B-Plans im Flächennutzungsplan der Nut-
zungsklasse W-Wohngebiet zugeschrieben wird und der östlich Teilbereich innerhalb des B-Plangebiets im 
Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche dargestellt wird, ist eine Vereinheitlichung des den Gel-
tungsbereich des B-Plangebiets Nr. 19.1 umfassenden Flächennutzungsplanausschnitts in die Nutzungska-
tegorie W – Wohngebiet erforderlich, um die planungsrechtliche Voraussetzung zur Umsetzung des B-Plans 
zu schaffen. 
Nach aktuellem Planentwurf ist der vollständige Erhalt des Auen- und Gehölzstreifen im Süden am 
Stockemssiefen vorgesehen. Die Grenzen der Baufelder sollen mit einem Abstand von 5-20 m zu den Ge-
hölz- und Saumrändern festgesetzt werden, so dass anlagenbedingte Eingriffe ausgeschlossen werden kön-
nen. 
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Im Baufeld der Erschließungsstadien stocken derzeit 3 Weidenbäume an der südwestlichen Ecke des Kin-
dergartens, wodurch diese für den Bau gerodet werden müssen. 
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Abbildung 4: Entwurf B-Plan Nr. 19.1 Erweiterung Stockemsiefen „Auf dem Rübskamp“ – Much-Marienfeld, Heinz Hennes Archi-
tekt BDB Stadtplaner, 12.08.2024., ohne Maßstab  
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Abbildung 5: Städtebaulicher Entwurf (Heinz Hennes Architekt BDB Stadtplaner, 12.06.2024., ohne Maßstab ) 

 
 
Fotodokumentation  
 

 
Abbildung 6: Blick aus nordwestlicher Richtiung über das Plangebiet in Richtung Südosten; im Bildhintergrund Gehölzbewuchs 
im Bereich des Siefen sowie die südlich ansteigenden Hänge. Das artenarme, intensiv genutzte Grünland bietet keine 
Brutmöglichkeiten für planungsrelevante oder ubiquitäre Vogelarten. 

 

 
Abbildung 7: Übergangsbereich und Randbebauung zwischen Neubaugebiet Stockem-Siefen I und II.  
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Abbildung 8: Auengehölz im Bereich des Stockemsiefen, bestehend aus Erlen, Weiden und anderen Laubbäumen mit geringem 
bis mittlerem Stammholz sowie Feuchthochstaudenfluren.  
 

 
Abbildung 9: Vereinzelt sind Bruchwaldbereiche und Quellfluren im nördlichen Siefenbereich ausgebildet. 
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Abbildung 10 a-c: Unterschiedlich ausgeprägter Bachlauf im Siefen: tlw. gestickt, tlw. naturnaher Bachlauf, mit Quellfluren 
zusammenfließend, und tlw. verrohrt und altes Bachbett trocken gefallen. 
Das nördliche bzw. linksseitige Bachufer stellt die Plangebietsgrenze dar.  

 
Fotos von der Umgebung  
 

 
Abbildung 11: Geschützte Baumallee an K31/ Mucher Str.  auf Höhe von Stockemsiefen I 
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Abbildung 12: Regenrückhaltebecken am südlichen Plangebietsrand des B-Plans Stockemsiefen I, bachaufwärts gelegen;  

 

 
Abbildung 13: Blick über das Kindergartengelände (rechte Bildseite) und über das Plangebiet in Richtung Südwesten 

 

 
Abbildung 14: Naturnahes Außengelände des Kindergartens nördlich des Plangebietes 
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Abbildung 15 a+b: Fledermauskästen, natürliche Mehlschwalbennester (linkes Foto, Markierung) und Turmfalkenkasten (reches 
Foto) an der Grundschule in Marienfeld. Der Turmfalkenkasten wurde von einem Turmfalkenpärchen während der Begehung 
ebenso angeflogen wie der Kirchturm. Wo und ob eine aktive Brut vorhanden war, konnte nicht festgestellt werden. 

 

 
Abbildung 16: Der Kirchturm wurde während der Begehung ebenfalls vom Turmfalkenpärchen angeflogen. 

 

 
Abbildung 17: Naturnahe Dorfrandstrukturen in Marienfeld, welche Nahrungs- und Bruthabitate für planungsrelevante Arten 
sein können. 
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Abbildung 18: Grünland und Waldparzellen südöstlich des Plangebietes (Blickrichtung Ost); Horst in einer Lärche am Waldrand 
(Markierung)  

 

 
Abbildung 19: Grünland und Waldparzellen südwestlich des Plangebietes (Blickrichtung West); Der aus dem Fundortekataster 
bekannte Rotmilanhorst in einem Eichenbaum konnte im Laubzustand nicht bestätigt, aber auch nicht ausgeschlossen werden 
(Markierung). Rechter Bildhintergrund Blick auf das Umfeld des Plangebiets. 

 
 
5.2. Relevante Wirkfaktoren im Plangebiet 

Da mögliche vorhabensbedingte Auswirkungen sowohl kurz- als auch langfristig entstehen und auch wirken 
können, sind diese im Vorhinein einzuschätzen und die einzelnen Wirkfaktoren bezüglich ihrer Wirkung auf 
planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten zu bewerten: 

• Baubedingte Wirkfaktoren 

• Anlagebedingte Wirkfaktoren 

• Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Die Beschreibung der Wirkpfade setzt den vollständigen Erhalt des südlichen Gehölzstreifens in der jetzigen 
Ausdehnung voraus.  
 
Durch die Umsetzung des B-Plans und daraus folgende Baumaßnahmen werden folgende Wirkpfade aus-
gelöst: 
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baubedingte Wirkfaktoren (d.h. temporär)1: 
Bei baubedingten Auswirkungen handelt es sich um Wirkfaktoren, die zeitlich auf die Bauphase beschränkt 
auftreten, d.h. sie sind ausschließlich temporärer Art. Bei den baubedingten Wirkfaktoren sind prinzipiell 
auch die vorhandenen Vorbelastungen zu berücksichtigen (Bewegungsunruhe, Lärm durch Verkehr und 
Siedlungsnutzung, landwirtschaftliche Nutzung): 

• temporäre Flächeninanspruchnahme (Einrichtung von Baustellenzufahrten, Baustraßen, Abstellen 
von Baugeräten, Materiallager) 

• Entfernung ökologisch wichtiger Strukturen 

• optische und akustische Störwirkungen, insbesondere für den Gehölzstreifen an der südlichen Plan-
grenze sowie für den südlich angrenzenden Stockemsiefen; ggf. auch Störwirkungen für Feldge-
hölze südlich (in Form von Lärm, Erschütterungen, Schadstoffemissionen und Bewegungsunruhe 
durch Baufahrzeuge und Arbeiter), dadurch Störwirkungen auf dort brütende Vögel und andere 
planungsrelevante Arten in Fortpflanzungs- und Ruhestätten; 

 
Anlagenbedingte Wirkfaktoren: 
Bei anlagebedingten Auswirkungen handelt es sich um dauerhaft und unveränderlich auftretende Wirkfak-
toren, die spezifisch durch die Anlage selbst (räumlichen Dimensionen der Anlage (Breite, Höhe, Tiefe) und 
von den Bauausführungen) bedingt sind.  

Der vollständige Erhalt des südlichen Gehölzstreifens wird vorausgesetzt, so dass dort von keinen anlage-
bedingten Gehölzeingriffen ausgegangen wird.  

• Flächenumwandlung und Vegetationsbeseitigung (Intensiv-Grünland), dadurch Verlust von Nah-
rungshabitaten verschiedener planungsrelevanter und ubiquitärer Tierarten 

• Bodenverdichtung und –versiegelung 

• Optische Kulisseneffekte  
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 
Bei betriebsbedingten Auswirkungen handelt es sich um dauerhafte oder unregelmäßig auftretende Wirk-
faktoren, die spezifisch durch den Betrieb der Anlagen selbst (Lärmemissionen, Bewegungsunruhe o.ä.) und 
deren Unterhaltung bedingt sind. 

• optische und akustische Störwirkungen durch die Wohnnutzung und die verkehrliche Erschließung 
insbesondere für den Gehölzstreifen an der südlichen Plangrenze und für den angrenzenden 
Stockemsiefen sowie für das östlich angrenzende Grünland (Lichtimmission in die Umgebung, Lärm, 
Bewegungsunruhe u.ä.) 

 
 

6. Konfliktpotential und Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Arten 

 

6.1. Mögliches Konfliktpotential mit potentiell vorkommenden Arten 

Tabelle 3 (s. Anhang) zeigt, bei welchen der potentiell in den Messtischblättern (MTB) 5010 und 5110 vor-
kommenden Arten im Wirkraum des Vorhabens potentiell (oder nachgewiesenermaßen) vorkommen kön-
nen und bei welchen dieser Arten in Bezug auf die geplanten Neubaumaßnahmen Konfliktpotential im Un-
tersuchungsraum besteht. In Tabelle 1 sind die Betroffenen Arten und die Konflikte kurz zusammengefasst. 
Das Konfliktpotential wird in Kapitel 7 für die einzelnen Artengruppen näher erläutert. 
 

 
1 Betrachtet werden nur Wirkungen auf angrenzenden Flächen; Wirkfaktoren während der Baufeldfreimachung auf 
den anlagebedingt in Anspruch genommenen Flächen werden bei den anlagebedingten Wirkfaktoren aufgeführt. 
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6.1.1 Säugetiere 

Ergebnis der Begehungen und Potentialkartierung:  

• Das Intensiv-Grünland im Plangebiet (Eingriffsbereich) bietet Potential als Jagdhabitat für Fleder-
mäuse; aber kein Quartierspotential;  

• Die Bäume im Bachauengehölz, Bäume auf der Straßenböschung und in der Baumalleen an der 
Straße stellen ebenfalls ein potentielles Jagdhabitat und einen Flugkorridor dar; Quartierspotenti-
ale sind in wenigen Bäumen mit mittlerem Baumholz möglich; Quartierspotentiale sind ebenfalls in 
den Bäumen auf dem Kindergartengelände möglich; 

• Die Fledermaus-Flachkästen an der Grundschule in Marienfeld (s.o. Abbildung 15 in Kap. 5.2) sowie 
Gebäudespalten an den umliegenden Gebäuden von Marienfeld bieten Quartierspotentiale für Ge-
bäudenutzende Fledermausarten. 

 
Zufallsnachweise 

• Feldhase im Grünland südlich K31  

 
Bewertung hinsichtlich der planungsrelevanten Arten: 
Von den in Tabelle 2 (s. Anhang) aufgeführten planungsrelevanten Säugetierarten des relevanten MTB, kom-
men nach gutachterlicher Potentialabschätzung (s.o.) folgende Arten im Wirkraum vor:  
 

• Wasserfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Zwergfledermaus sowie ggf. weitere Fledermausarten 
(Jagdhabitate im Eingriffs- und Plangebiet, Quartierspotentiale im nicht überplanten Umfeld) 

 
Jagdhabitate planungsrelevanter Arten sind nur dann zu betrachten, wenn die entstehenden Beeinträchti-
gungen populationsrelevante Auswirkungen haben können. Davon wird in diesem Falle nicht ausgegangen, 
da im Plangebietsumfeld genügend vergleichbare Flächen bestehen. 
Durch die Bebauung sind Störungen i.S.d. §44(1) Nr. 2 nicht auszuschließen, wenn auch populationsrele-
vante Störungen eher unwahrscheinlich sind. Diese sind durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen zu 
minimieren (s. Kap. 7.2, bspw. durch Vorgaben für die Beleuchtung). 
 
6.1.2 Vögel 

Ergebnis der Begehung und Potentialabschätzung:  
Es wurden bei der Begehung am 14.05.2024 geeignete Strukturen auf ihr Potential als Niststandort oder 
sonstige Lebensstätten für die Avifauna untersucht (Vegetation, Feldgehölze und Baumhecken, umliegende 
Gebäude, umliegende Siedlungsflächen)2.  
Für die Potential - Abschätzung im Rahmen des worst-case-Annahme können daraus folgende Ergebnisse 
abgeleitet werden: 

• Die artenarme Grünlandfläche im Plangebiet (zur Begehung bereits gemäht) besitzt nur eine mit-
telgute Eignung als Nahrungshabitat (bspw. für Stare, Rabenkrähe),  

• Weitere großflächige, gleich ausgebildete Grünlandbereiche sind östlich angrenzend sowie um Ma-
rienfeld vorhanden (das überwiegend um Marienfeld vorhandene Offenland wird durch Grünland-
flächen (Mähwiesen und Intensivweiden) dominiert). 

• Der den Bach begleitende Gehölzstreifen am südlichen Rand des Plangebietes stellt ein Brut- und 
Nahrungshabitat für planungsrelevante und ubiquitäre Vögel dar; das Baumhöhlenpotential wird 
als gering bis mittel eingeschätzt, da nur wenige Bäume mit mittlerem Baumholz vorhanden sind; 
Höhlenpotential für Höhlenbrüter können deshalb nicht ausgeschlossen werden. Weitere Baum-
höhlen können in umliegenden Gehölzbeständen vorhanden sein, insbesondere südlich der K31. 

• Horste wurden in dem Bachauengehölz auf Höhe des Plangebietes keine nachgewiesen. 

 
2 Witterungsdaten: 18°-20°C, 0-1 Bft., 0/8 bewölkt, vormittags. 
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• Die gekammerte Halboffenlandschaft südlich der K31 bietet umfangreichen Brut- und Nahrungs-
raum für planungsrelevante und ubiquitäre Vögel inkl. Greifvogelarten und Eulen; 

• Nachweis eines Horstes in einem südöstlich gelegenen Feldgehölz südlich der K31/Mucher Straße 
auf der gegenüberliegenden Hangseite in einer Lärche (mit Trockenschäden), Entfernung ca. 170 m, 
im Umfeld Sichtungen des Mäusebussards; 

• Nachweis eines anscheinend nicht besetzten Nestes in einem Baum an der K31 (Typ Krähennest 
o.ä.) 

• Der aus vorhandenen Daten bekannte Rotmilan-Horst in einem Eichenbaum in dem Feldgehölz süd-
lich der K31 (Entfernung zum Plangebiet ca. 120 m, vergl. Kap. 1.2, Abbildung 3) konnte im Laubzu-
stand weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. 

• Natürliche Mehlschwalbennester mit aktiven Bruten sind an der Grundschule in Marienfeld vor-
handen (s.o. Abbildung 15 in Kap. 5.2)  

• Im Umfeld sind klassische Dorf- und Dorfrandbiotope wie Streuobstbäume, Weiden, Schuppen, 
Gärten und kleinflächige Hühnerhaltung vorhanden; dadurch besteht ein vielfältiges Mosaik aus 
Kleinstrukturen und Nahrungshabitaten mit möglichen Niststätten für planungsrelevante Arten; 

 

     
Abbildung 20: Nest in Straßenbaum an K31 

 
Zufallsnachweise während der Begehung am 14.05.24:  
In der Siedlungsfläche von Marienfeld sowie im Übergang zur freien, halboffenen Landschaft:  

• Haussperling  

• Mehlschwalbe (Nesteinflug in Nester an der Grundschule Marienfeld)  

• Rauchschwalbe  

• Turmfalke (Ansitz an dem Kasten an der nördlichen Giebelseite der Grundschule, anschließend mit 
Partner Flug zum nordwestlich gelegenen Kirchturm mit Ansitz dort, s. Abbildung 15) 

• Rabenkrähe  
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• Klappergrasmücke  

• Hausrotschwanz  
 
Halboffenlandschaft im und um Plangebiet  

• Elster 

• Star (am Siefen und in Siedlungsgebiet mit Reviergesang) 

• Kohlmeise 

• Dorngrasmücke 

• Mönchsgrasmücke 

• Amsel 

• Stiglitz 

• Zaunkönig 

• Ringeltaube 

• Kleiber 

• Gartenbaumläufer  

• Bluthänfling 

• Goldammer  

• Mäusebussard (gegenüberliegender Hang, Abflug aus Feldgehölz südlich K31 und in Gehölz südöst-
lich) 

• Rotmilan (kreisende Suchflüge gegenüberliegender Hang südwestlich bei landwirtschaftlichem Hof) 

• Gartengrasmücke 

• Buntspecht (südöstlich) 

• Graureiher Überflug  
 

 
Abbildung 21: Horst in einer Lärche in einem südöchtlich gelegegenen Waldgrundstück (vergl. Abbildung 3 in Kap. 1.2 und Ab-
bildung 18) 

Bewertung hinsichtlich der planungsrelevanten Arten: 
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Von den in Tabelle 3 (siehe Anhang) aufgeführten potentiellen Arten des relevanten MTB kommen dem-
nach folgende Arten nachgewiesenermaßen oder nach gutachterlicher Potentialabschätzung (s.o.) fol-
gende Arten im Wirkraum vor: 
 

• Habicht, Sperber, Waldohreule; Steinkauz, Uhu, Mäusebussard, Baumfalke, Turmfalke, Rotmilan, 
Waldkauz, Schleiereule (Nahrungs-/Jagdhabitat im Plangebiet, Niststätten im weiteren Umfeld 
möglich)  

• Bluthänfling, Neuntöter, Feldsperling, Star, Kleinspecht, Weidenmeise (Potentielle Bruthabitate im 
Plangebiet im Bereich des Stockemssiefen sowie im weiteren Umfeld, Nahrungshabitate im Plan-
gebiet und Umfeld)  

• Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Girlitz (Jagdhabitate im Plangebiet, Niststätten im Siedlungsbe-
reich von Stockemssiefen) 

 
Der nachgewiesene Horst sowie der aus früheren Jahren bekannte Rotmilanhorst sind 170 m bzw. 120 m 
entfernt und sichtverschattet durch die Baumbestände an der Straße und am ansteigenden Hang. 
Potentielle zusätzliche Störungen für mögliche Greifvogelbruten in den Horsten durch die Neubebauung 
gehen in die bereits vorhandenen Störungen durch den Verkehr auf der K31 sowie die vorhandene Wohn-
nutzung und in letzter Zeit laufende Neubebauung ein. Auf Grund der Entfernung und der bestehenden 
Vorbelastung, bspw. durch die Neubebauung im direkt benachbart gelegenen Baugebiet Stockemssiefen I 
ist nicht von einem erheblichen Anstieg der Störung auszugehen. 
Das Plangebiet stellt einen nicht essentiellen Teil des Nahrungshabitates dar, weitere Jagdhabitate sind 
großflächig um Marienfeld vorhanden, insbesondere im Umfeld der bekannten Horste. 
Der (Auen-)Gehölzbestand am Stockemsiefen bietet potentiell Brutmöglichkeiten für die Arten wie Blut-
hänfling, Star und Weidenmeise. Selbst bei dem vorausgesetzten vollständigen Erhalt des Gehölzstreifens 
inkl. Saum- und Hochstaudenflurstreifen können potentiell Störungen für die Niststätten im Sinne des 
§44 (1) Nr. 2 BNatSchG von der geplanten Neubebauung sowie der Nutzung der Gärten ausgehen.  
Ebenso kann die Gefahr des Vogelschlags je nach Ausführungsart von transparenten Scheiben zunehmen 
(vergl. Tötungsverbot gem. §44 (1) Nr. 1 BNatSchG). So kann je nach Bauausführung durch Glaselemente 
und spiegelnde Fenster die Gefahr des Vogelschlags erhöht werden, was häufig zeitversetzt zum Versterben 
der Vögel führt. Nach dem aktuellen Forschungsstand ist davon auszugehen, dass in Deutschland 100 bis 
115 Millionen Vögel jährlich durch Vogelschlag getötet werden, was etwa 5 bis 10 % der gesamten Vogel-
population in Deutschland entspricht. (Huggins 2019, Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
2017). Der Tod trifft häufig zeitverzögert ein. Damit ist Glas ein populationswirksamer, anthropogener Mor-
talitätsfaktor. 
Diese Arten sind deshalb im Folgenden weiter zu betrachten. 
Gehölzrodungen sind bis auf die Rodung von 3 Weidenbäume mit geringem Baumholz am Südwestrand des 
Kindergartens, welche im Bereich der Erschließungsstraße stocken, für die übrige Neubebauung nicht not-
wendig. Diese Weiden können zwar ebenso wie die weitere Baumhecke entlang des Kindergartens als Brut-
platz von störungsunempfindlichen ubiquitären Singvögeln genutzt werden. Ein Ausweichen dieser Vogel-
arten in die verbleibenden Gehölze am Kindergarten ist aber möglich, so dass keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte auftreten. Das intensiv genutzte Grünland bietet keine Fortpflanzungsstätten für planungsrele-
vante oder ubiquitäre Vogelarten. Deshalb ist nicht mit einer direkten Zerstörung von Fortpflanzungsstät-
ten oder der Tötung von Fortpflanzungsstadien im Falle einer aktiven Brut zu rechnen (vergl. Verbot gemäß 
§44 (1) Nr. 1 und 3). 
Allerdings bietet das Grünland im Plangebiet ebenso wie das Grünland im Umfeld Nahrungshabitate für 
planungsrelevante und ubiquitäre Vogelarten. Auf Grund der großflächigen Grünlandbereiche im Umfeld 
sind diese Nahrungs- und Jagdhabitate sind als nicht essentielle Nahrungsgebiete dieser Arten anzusehen 
(vergl. Kap. 2.5.2), für die im Umfeld ausreichend vergleichbare Nahrungshabitate vorhanden sind. Das Vor-
habensgebiet stellt deshalb nur einen Teil des potentiellen Nahrungshabitats dar. 
Alle anderen planungsrelevanten Vogelarten des MTB sind hier aufgrund ungeeigneter Habitatstrukturen 
nicht zu erwarten (bspw. keine großflächigen geschlossenen Waldgebiete). 
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6.1.3 Amphibien und Reptilien 

Für planungsrelevante Amphibienarten (hier lt. MTB-Artvorkommen des Kammmolch) bestehen im Plan-
gebiet und Untersuchungsgebiet keine geeigneten Fortpflanzungsgewässer. Vorkommen der Art werden 
deshalb ausgeschlossen, auch wenn der Siefen als Sommerlebensraum theoretisch geeignet wäre. 
Die Artengruppe der Amphibien wird deshalb im Rahmen der Artenschutzprüfung für den strengen Arten-
schutz gem. § 44 (1) BNatSchG nicht weiter behandelt. 
 
Besonders geschützte Amphibienarten 
Der Bachauenwald am Siefen auf Höhe des Plangebietes bietet potentiell kleinräumig geeignete Habitate 
für besonders geschützte Amphibienarten wie Gasfrosch und Erdkröte, zumindest als Landlebensraum, 
Winterquartier und Ausbreitungsachse, ggf. kleinräumig auch als Laichhabitat in Bruchauenwaldbereichen 
(vergl. Abbildung 10). 
Die Eignung am südlichen Rand des Plangebietes ist vergleichbar zu dem Siefen südlich des B-Plangebietes 
Stockemsiefen I einzuschätzen (vergl. Unterlagen zum Bauleitplanverfahren Stockemssiefen I, HKR Land-
schaftsarchitekten 2014, HKR Landschaftsarchitekten, BRNL 2015). Dort erfolgte der Nachweis der beson-
ders geschützten Amphibienart Grasfrosch als subadultes Tier in einem quellig vernässten Erlenfeuchtwald 
im südöstlichen Randbereich des Plangebietes von Stockemssiefen I.  
Während der Begehung am 14.05.2024 wurden keine Amphibien gesichtet. 
Das Dauergrünland im Plangebiet von Stockemssiefen II nördlich des Siefen ist durch seine intensive Nut-
zung nicht als Lebensraum geeignet. 
Zum Schutz der Amphibien während der Bauzeit wird empfohlen, im Rahmen des Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrags Schutzmaßnahmen vorzusehen (Amphibienschutzzaun längs des Gehölzstreifens am Rande 
der Grundstücksgrenzen?).  
 
 
Reptilien 
Das Dauergrünland im Plangebiet ist als Lebensraum für (planungsrelevante) Reptilien nicht geeignet.  
Ggf. ist der Gehölzstreifen um den Stockemssiefen inkl. des begleitenden Hochstaudensaums als Lebens-
raum für besonders geschützte Reptilienarten wie die Blindschleiche oder die Ringelnatter ein potentieller 
Lebensraum. Während der Begehung am 14.05.2024 wurden keinen Reptilien gesichtet. Auf Grund des 
geringen Anteils an schütter bewachsenen Rohbodenstellen mit grabbaren Böden stellt das Plangebiet al-
lerdings nur einen suboptimalen Reptilienlebensraum dar. 
Ggf. vorkommende Individuen der o.g. besonders schützten Reptilienarten werden im Rahmen der Schutz-
maßnahmen für besonders geschützte Amphibien mitgeschützt.  
 
 
6.2. Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht betroffene Arten 

Bei dem größten Teil der potentiell in den MTB (Messtischblättern) 5110 und 5010 vorkommenden pla-
nungsrelevanten Arten wird eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben ausgeschlossen. Hierzu gehören 
bspw. viele Vogelarten der Offenlandschaften, der Gewässer und von geschlossenen Wäldern. 
 
Tabelle 1: Konfliktpotential betroffener Arten im Untersuchungsgebiet (UG) 

Art Mögliche Konflikte? Konfliktbeschreibung 

FFH-Arten nach Anhang VI Tlw. 
− Potent. Beeinträchtigungen für Fledermausarten der Halboffen- 

und Siedlungslandschaften 
− Keine Beeinträchtigungen für Amphibien und Reptilien  

Planungsrelevante Vogelarten Tlw. 

 − Potentielle Beeinträchtigung für Bluthänfling, Neuntöter, Feld-
sperling, Weidenmeise  

- Keine Beeinträchtigungen für Greifvögel und Eulen, Mehl-
schwalbe, Rauchschwalbe, Girlitz 
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Art Mögliche Konflikte? Konfliktbeschreibung 

Arten nationaler Verantwortung nein 
 − Konflikte für den Rotmilan sind auf Grund der Entfernung und 

Sichtverschattung auszuschließen  

Sonstige Arten:   

Ubiquitäre Vogelarten nein − Potentielle Konflikte für Gehölzbrüter im Stockemssiefen 

Besonders geschützte Amphibien-
arten 

 
- Potentielle Beeinträchtigungen für Grasfrosch, Erdkröte, Blind-

schleiche, Ringelnatter  

   
 
 

7. Bewertung Stufe II: Vertiefende Analyse der betroffenen planungsrelevanten Arten 

 
7.1. Planungsrelevante Arten für die durch den Eingriff artenschutzrechtliche Konflikte entstehen können 

Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 BNatSchG kann für folgende Arten bzw. Arten 
der Artengruppen nicht ausgeschlossen werden: Wasserfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Zwergfleder-
maus Bluthänfling, Neuntöter, Feldsperling, Star, Kleinspecht, Weidenmeise 
Im folgenden Kapitel werden deshalb Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen und gegebenenfalls 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen definiert. 
Im anschließenden Kapitel werden die Arten dann unter Berücksichtigung der Maßnahmen einer vertiefen-
den artenschutzrechtlichen Analyse unterzogen (Stufe II). 
Die Prüfprotokolle zum Vorhaben und der betroffenen Artengruppe sind im Anhang einzusehen. 
 
7.2. Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie Ausgleich artenschutzrechtlicher Betroffenhei-
ten 

In die Planung integrierte Vermeidungsmaßnahmen:  
Im Rahmen der Planungsphase (Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung) sind folgende Maßnahmen zur 
Reduzierung der Eingriffswirkungen und insbesondere von störökologischen Wirkungen berücksichtigt wor-
den und tragen so zu einer Verminderung der zu erwartenden Gesamtbeeinträchtigungen im Plangebiet 
bei. Ihre Einhaltung wird bei dem folgenden Maßnahmenkonzept vorausgesetzt. 
 
➢ vollständiger Erhalt des südlichen Gehölzstreifens an der südlichen Plangebiets in seiner jetzigen 

Ausdehnung; Abgrenzung durch einen Zaun (textliche Festsetzung) 
 
Zum Schutz von besonders geschützten Amphibienarten wird zudem empfohlen, während der Bauzeit ei-
nen Amphibienschutzzaun zwischen Gehölzstreifen und den Baufeldern aufzustellen. 
Folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (V) sollen im Rahmen der Planumsetzung durchge-
führt werden, um das Auslösen von Verbotstatbeständen gemäß §44 (1) BNatschG zu verhindern, bzw. 
Beeinträchtigungen zu verringern: 
 
 
ASP V1   Beginn der Baumaßnahmen für Erschließung und Wohnbebauung am südlichen Rand nicht in 

der Vogelbrutzeit  
Die Baumaßnahmen für die Erschließungsstraßen und in den Baufeldern am südlichen Rand angren-
zend an den Gehölz- und Saumstreifen am Stockemssiefen sollen in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. 
begonnen werden. Begonnene Baumaßnahmen vor Beginn der Vogelbrutzeit können in der Brutzeit 
weiter durchgeführt werden. 
Ziel: Schutz von in den Gehölzen stattfindenden Vogelbruten in der Vogelbrutzeit vor erheblichen Stö-
rungen, die zu einem Verlassen der Niststätte führen könnten. Vergrämung in ungestörte Bereiche. 
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ASP V2 Gestaltungsmaßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung des Risikos von Vogelschlag  

Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Minimierung des Vogelschlags als Hinweise in den Be-
bauungsplan aufzunehmen (vergl. Stellungnahme Rhein-Sieg-Kreis gem. § 3(2) BauGB vom 01.08.2023, 
Az 01.3/Ga/Stg): Bei großen, freistehenden oder exponierten Glasflächen sind Maßnahmen gegen Vo-
gelschlag vorzusehen, wenn auf Grund der Umgebung oder der geplanten Architektur eine erhöhte 
Gefahr des Vogelschlags anzunehmen ist. 
Das Bundesamt für Naturschutz verweist in diesem Zusammenhang auf den Leitfaden zum vogel-
freundlichen Bauen mit Glas, dem wichtige Hinweise zur Ausgestaltung von Glasflächen entnommen 
werden können (vgl. http://www.vogelglas.info, sowie Rössler 2022). Weitere Hinweise gibt der Fol-
der: Vogelanprall an Glasflächen. (WUA Rössler, Doppler 2019 sowie 5. Auflage 2022), 
http://www.wua-wien.at/tierschutz/vogelanprall. Im Folgenden werden bereits allgemeine Hinweise 
gegeben: 

- Der Außenreflexionsgrad der Glaselemente ist auf max. 15 % zu reduzieren.  
- Direkt angrenzende Gehölze und Bäume vor Fenstern, die sich in diesen spiegeln, erhöhen das Ri-

siko des Vogelschlags. Gleiches gilt für verglaste Gebäudeecken, transparenten Balkongeländern 
und Grundstückseinfassungen, Wintergärten oder Gebäudebereiche mit Durchsicht auf weitere 
Außenbereiche (inkl. Himmel). Hier sind zusätzliche geeignete Maßnahmen zu treffen, bspw. Raff-
stores (Außenjalousien), die die Durchsicht verhindern, halbtransparente Gläser oder spezielle far-
bige Markierungsmuster gegen Vogelschlag der Kategorie „hoch wirksam“ (s. Broschüren oben, 
Konkretisierung ggf. im Rahmen des Bauantrages, da aktuell zum jetzigen Planungsstand noch nicht 
möglich). 

 
ASP V3 Allgemeine Minderung lichtbedingter Wirkungen während der Bauzeit und im Rahmen der spä-

teren Siedlungsnutzung   

Es wird empfohlen, folgende Maßnahmen zur Minimierung von Lichtemissionen als Hinweise in den 
Bebauungsplan aufzunehmen: 
Bauzeitliche und anlagenbezogene unnötige Lichtemissionen des öffentlichen und privaten Raumes 
sind zu vermeiden, d.h. auf ein notwendiges Maß zu beschränken, um Störungen brütender, ruhender 
oder schlafender Tierarten und jagender Fledermausarten am Stockemssiefen und in der östlichen 
Umgebung zu vermeiden bzw. zu minimieren. Ist eine Beleuchtung im öffentlichen Raum zwingend 
notwendig, so hat sie in zielgerichteter Form und mit dem Bedarf angepasster Beleuchtungsstärke zu 
erfolgen, d.h. die Lichtkegel sind so einzustellen, dass die Beleuchtung von oben herab stattfindet und 
nur so viel wie nötig, so wenig wie möglich beleuchtet wird. Dabei ist eine möglichst punktgenaue, 
weniger diffuse Beleuchtung zu verwenden und auf Beleuchtungsmittel zurückzugreifen, die eine ge-
ringe Anziehungswirkung auf Insekten haben (z.B. LED-Leuchten mit warmem Licht mit < 2700 K, Spekt-
ralbereich >560 nm). Ein Abstrahlen z.B. in den Himmel oder Anstrahlen der Wasseroberflächen und 
angrenzenden Gehölze ist zu unterlassen3. 
Falls eine nächtliche Überwachung einer Baustelle gegen Vandalismus und Diebstahl durch Videoka-
meras erfolgen soll, so hat diese nicht in Verbindung mit weißer oder grüner Beleuchtung zu erfolgen 
(stattdessen bspw. durch Infrarot-Überwachung). 
Vorsorglich wird auf das zum 1.3.2022 in Kraft getretene „Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in 
Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften (BNatSchGuaÄndG)“ mit der Vorschrift „Schutz 
von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen“ - § 41a BNatSchG - hin-
gewiesen. Diese Vorschrift tritt zwar erst nach Erlass einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 4d 
BNatSchG durch das zuständige Bundesministerium in Kraft, sollte aber bereits bei aktuellen Planun-
gen berücksichtigt werden. 

 
3 weitere Hinweise geben die LANUV-Info 42 (2018): „Künstliche Außenbeleuchtung - Tipps zur Vermeidung und Ver-
minderung störender Lichtimmissionen“ sowie der „Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuch-
tungsanlagen. Anforderungen an eine nachhaltige Außenbeleuchtung“, (Schroer S. et al. (2019): Leitfaden zur Neuge-
staltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen. BfN Skript 543, Download: https://www.bfn.de/filead-
min/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript543.pdf. 

http://www.wua-wien.at/tierschutz/vogelanprall
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript543.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript543.pdf
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Ziel: Verringerung der Störungen für die Fledermausfauna bzw. ihrer Jagdhabitate und potentiellen 
Quartiere im angrenzenden Bereich, insbesondere im Bereich des Stockemssiefen mit Gehölzstreifen 
sowie der östlich freien Landschaft. Verringerung der Störungen für angrenzend brütende Vogelarten. 
Erhaltung von Dunkelflächen als Korridore. 
 

ASP V4 Fällung der Weidenbäume für die Erschließungsstraße außerhalb der Vogelschutzzeit (d.h. Fällung 
nicht zwischen 01 März und 30. September) 

Ziel: Vermeidung der Tötung von Individuen der Brutvögeln und ihrer Fortpflanzungsstadien  

 
Empfohlene, optionale Maßnahmen  
Abschieben der Grünlandvegetation nicht in der Vogelbrutzeit 

Die bauvorbereitende Vegetationsbeseitung bzw. das Abschieben des Grünlandes soll möglichst in der 
Zeit vom 1.10. bis 28.02 durchgeführt werden. 
Ziel: Erhalt des Grünlandes als Nahrungshabitat für im Umfeld brütende Vögel  

 
Pflanzung von heimischen Gehölzen und Blumenstauden, Anlage von blütenreichen Wiesen in den öf-
fentlichen und privaten Grünflächen  
 
Aufstellung eines bauzeitlichen Amphibienschutzzaunes zwischen Gehölzstreifen und den Baufeldern. 
(s.o.) 
 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (A, gleichzeitig CEF-Maßnahmen) 
CEF-Maßnahmen (continuous ecological function; vgl. § 44 Abs. 5 BNatSchG) sind Maßnahmen zum Erhalt 
der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bei vorhabenbezogenen Konflikten. Sie 
sind mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf zum Eingriff herzustellen und sollen dazu beitragen, dass Ver-
botstatbestände gemäß §§ 44 (1) BNatSchG nicht eintreten und entsprechend keine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

 
Unter Voraussetzung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen sind keine vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich. 
 
 
7.3 Konfliktprognose, Artenschutzrechtliche Prüfung und Zulässigkeit des Vorhabens  

Im Folgenden erfolgt eine Abschätzung der möglichen verbleibenden Beeinträchtigungen durch die Wirk-
faktoren unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen für die potentiell vorkommenden planungs-
relevanten Arten (vgl. Kap. 6.1)  

7.3.1 Säugetiere 

Fledermäuse 
Durch intensive Beleuchtung in die Umgebung außerhalb der zu überbaubaren Fläche, insbesondere in 
Richtung des Stockemssiefen sind direkte oder indirekte Beeinträchtigungen (Störungen gem. §44 (1) Nr. 
2) für planungsrelevante Fledermäuse in ihren Quartieren oder ihren Jagdgebieten nicht auszuschließen. 
Direkte Störungen können durch Lichteinwirkungen auf mögliche Quartierseingänge in Baumhöhlen o.ä. 
eintreten. Indirekte Beeinträchtigungen können durch Auswirkungen auf die Insektenfauna eintreten, wel-
che sich u.a. an den Gewässern entwickeln.  
Erhebliche Störungen werden durch Vorgaben hinsichtlich der Beleuchtung und der zu verwendenden 
Leuchtmittel (Vermeidungsmaßnahme V3) vermieden. Das Eintreten von möglichen Verbotstatbeständen 
wird so vermieden.  
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7.3.2 Vogelarten 

Durch die Baumaßnahmen in den Baufeldern können erhebliche Störungen für potentiell in der Umgebung, 
insbesondere im Stockemssiefen, laufende Vogelbruten planungsrelevanter Vogelarten auftreten (Verbot 
der Störung, welche den lokalen Populationszustand beeinträchtigen könnte, gem. §44 (1) Nr. 2 BNatSchG). 
Eine sehr starke Störung kann ggf. zu einer Aufgabe der Brut führen, wodurch Fortpflanzungsstadien ab-
sterben könnten (Verbot der Tötung gem. §44 (1) Nr. 1 BNatSchG).  
Durch Vorgaben hinsichtlich des Beginns der Bauzeit wird dies vermieden (Vermeidungsmaßnahme ASPV1). 
Hierdurch wird eine Vergrämung in ungestörtere Bereiche erreicht. Nach Abschluss der Baumaßnahmen 
stehen die Gehölzbestände am Stockemssiefen wieder zur Brut zur Verfügung. 
Durch Vorgaben hinsichtlich der Beleuchtung werden zusätzlich mögliche Störungen durch starke Lichtein-
wirkung in diese Bereiche vermieden (Vermeidungsmaßnahme ASP V3).  
Durch eine starke bauliche oder gestalterische Verwendung von durchsichtigen oder spiegelnden Glasele-
menten könnte sich die Gefahr des Vogelschlags erhöhen. Dies wird durch Vorgaben hinsichtlich der zu 
verwendenden Glasarten oder Glasmarkierungen vermieden (s. Vermeidungsmaßnahme ASP V2). 
Durch die Fällung der Weidenbäume in dem Baufeld für die Erschließungsstraße kann es je nach Ausfüh-
rungszeitraum zu einer Tötung von Individuen oder Fortpflanzungsstadien der Brutvögel kommen. Dies 
wird durch Vorgaben hinsichtlich der Ausführungszeit vermieden (ASP V4). 
Das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG Abs. 1  kann somit ausgeschlossen werden. 
Für die ubiquitären Arten wird kein Art-für-Art-Protokoll erstellt. 
 
7.4. Zulässigkeit des Vorhabens - Fazit 

Ein Auslösen der Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 Nr. 1-3 BNatSchG für die Fledermäuse und die Avifauna 
durch die geplanten Vorhaben kann unter Voraussetzung der Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen ASP 
V1 bis V3 (Vermeidung der Tötung, der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und der Störung) 
ausgeschlossen werden.  
 
Tabelle 2: Mögliche Betroffenheit der planungsrelevanten Art gemäß § 44 (1) Nr. 1, 2 und 3 (Prüfprotokolle siehe Anhang) und 
der nach USchadG zu beachtenden Arten 

Deutscher Name 

Mögl. Stö-
rung streng 
geschützter 
Arten 

Mögl. Beschä-
digung v. 
Fortpflan-
zungs- u. Ru-
hestätten? 

Mögl. Tö-
tung o. Ver-
letzung v. 
Tieren 

Vermeidungs- u. Min-
derungsmaßnahmen 

Eintreten v. Verbotstatbe-
ständen nach Einhaltung 
d. Maßnahmen ASP V1 – 
V3 

Wasserfledermaus, 
Kleine Bartfledermaus, 
Zwergfledermaus 

ja nein nein ASP V3 nein 

Bluthänfling, Neuntö-
ter, Feldsperling, Star, 
Kleinspecht, Weiden-
meise 

ja nein ja ASP V1, V2, V3 nein 

Mehlschwalbe, Rauch-
schwalbe, Girlitz 

ja nein nein ASP V2 nein 

Sonstige Arten: 

Ubiquitäre Vogelarten ja ja ja ASP V1, V2, V3, V4 nein 

      
 
 
Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist als Voraussetzung zur Genehmigung des geplanten Vorha-
bens nicht erforderlich. 
Die Umsetzung des o.g. Vorhabens wird somit aus artenschutzrechtlicher Sicht unter Berücksichtigung und 
Einhaltung der o.g. Vermeidungsmaßnahme als zulässig betrachtet. 
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8. Zusammenfassung 

Die Stadt Much plant im südöstlichen Randbereich der Ortslage Marienfeld den Bebauungsplan Nr. 19.1 
„Stockemssiefen – Auf dem Rübskamp“ aufzustellen, um die Erweiterung des angrenzenden Wohngebiets 
planungsrechtlich zu ermöglichen. Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 1,1 ha und unterteilt 
sich in ca. 6.351 m² Reines Wohngebiet für die Entwicklung von 15 Wohneinheiten, 1.678 m² öffentliche 
Verkehrsfläche und 913 m² Grünfläche. Zudem findet sich im Plangebiet ein 2.240 m² umfassender Auen-
gehölz-Erlenbruchwald-Komplex, der den unmittelbar an die B-Plangebietsgrenze anschließenden Bach 
„Stockemssiefen“ säumt und dessen Gehölzbestände nicht überplant werden. 

Es sollen Baugrundstücken für Einfamilienhäuser und Gartenflächen mit einer GRZ von 0,4 festgesetzt wer-
den. Im Parallelverfahren zur Aufstellung des B-Plans ist zudem eine Änderung des Flächennutzungsplans 
vorgesehen. 

Aktuell werden die geplanten zukünftigen Wohnbauflächen landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Süd-
lich und östlich wird das Plangebiet vom Landschaftsschutzgebiet LSG-5010-0012 „LSG „“In den Gemeinden 
Windeck, Eitorf, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Much sowie den Städten Hennef und Sieg-
burg“ umschlossen. 

Durch die Neubebauung verändert sich im Falle einer Umsetzung die Gestalt des Vorhabenbereiches, 
wodurch es zu Habitatveränderungen geschützter Arten oder zu Störungen kommen kann.  

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren ist gemäß der VV-Artenschutz (MKULNV 2016) und der Hand-
lungsempfehlung ‚Artenschutz in der Bauleitplanung‘ (MUNLV 2010) eine artenschutzrechtliche Prüfung 
(ASP) durchzuführen. Diese wurde im vorliegenden Fall als worst-case-Szenario mit einer Potentialabschät-
zung durchgeführt. 

Für die artenschutzrechtliche Beurteilung wird der vollständige Erhalt der Auen-, Saum- und Hochstauden-
vegetation am Stockemssiefen vorausgesetzt. Zum Schutz dieses Vegetationsbestandes wird deshalb ein 
dauerhafter Zaun zwischen Baugebiet und dem Bestand vorgesehen. 

Zur Abschätzung der möglichen Artenschutzrechtlichen Betroffenheit wurde eine Abschätzung der poten-
tiell vorkommenden planungsrelevanten Arten der relevanten Messtischblätter Ruppichteroth (MTB 5110, 
QU. 1-2) und Engelskirchen (MTB 5010, Qu. 3-4) durchgeführt. Es wurden insgesamt 51 planungsrelevante 
Arten geprüft: 3 Fledermausarten, 45 Vogelarten, 2 Amphibienarten und 1 Reptilienart. 

Am 14.05.024 wurde eine Geländebegehung durchgeführt, bei der das Untersuchungsgebiet und das Ge-
bäude auf die im Vorhinein ermittelten potentiell vorkommenden planungsrelevanten Arten hin überprüft 
wurde. Des Weiteren wurde das Potential des Plangebiets als Lebensraum planungsrelevanter Arten ein-
geschätzt. 

In dem Auengehölz im Stockemssiefen können Niststandorte von den planungsrelevanten Brutvogelarten 
Bluthänfling, Neuntöter, Feldsperling, Star, Kleinspecht und Weidenmeise nicht ausgeschlossen werden. 
Der Anteil von Bäumen mit mittlerem Baumholz ist zwar gering, trotzdem kann ein Höhlenpotential für 
Höhlenbrüter sowie Baumquartier-nutzende Fledermausarten nicht ausgeschlossen werden. 

Südlich sind an dem ansteigenden Hang Feldgehölze vorhanden, in denen Horste als Nistplätze des Rotmi-
lans und des Mäusebussards aus früheren Zeiten bekannt bzw. zu vermuten sind. Auswirkungen auf die 
Horststandorte durch das Bauvorhaben können allerdings ausgeschlossen werden.  

Um Auswirkungen der Bauvorhaben im Plangebiet auf die angrenzenden Niststätten oder Quartierspoten-
tiale der o.g. planungsrelevanter Arten im Stockemssiefen auszuschließen, werden die folgenden Vermei-
dungsmaßnahmen vorgesehen, um die Störung oder Tötung von Individuen sowie eine Beeinträchtigung 
von Fortpflanzungsstätten zu vermeiden oder auf ein unerhebliches Maß zu minimieren.  

ASP V1   Beginn der Baumaßnahmen für Erschließung und Wohnbebauung am südlichen Rand nicht in der 
Vogelbrutzeit  

ASP-V2 Gestaltungsmaßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung des Risikos von Vogelschlag  
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ASP V3 Allgemeine Minderung lichtbedingter Wirkungen während der Bauzeit und im Rahmen der späteren 
Siedlungsnutzung  

ASP V4 Fällung der 3 Weidenbäume für die Erschließungsstraße außerhalb der Vogelschutzzeit (d.h. Fällung 
nicht zwischen 01 März und 30. September) 

Daneben werden folgende Maßnahmen empfohlen: 
Abschieben der Grünlandvegetation nicht in der Vogelbrutzeit 

Pflanzung von heimischen Gehölzen und Blumenstauden, Anlage von blütenreichen Wiesen in den öffent-
lichen und privaten Grünflächen  

Aufstellung eines Amphibienzauns während der Bauzeit entlang der südlichen Plangebietsgrenze zum 
Schutz von besonders geschützten Amphibienarten, welche im Auenbereich des Stockemssiefen Som-
merlebensräume, Wanderkorridore sowie mögliche Laichplätze nutzen könnten. 

 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (A, gleichzeitig CEF-Maßnahmen) sind unter der Voraussetzung der 
Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen nicht notwendig. 
 
Bei Einhaltung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (ASP V1 – V4) sind keine signifikanten Kon-
flikte in Bezug auf die Tötung und Störung geschützter oder planungsrelevanter Tierarten oder die Zerstö-
rung ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwarten. 
 
Ein Auslösen der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1-3 BNatSchG durch das geplante Vorhaben kann somit 
unter Berücksichtigung und Einhaltung der o.g. Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme aus-geschlossen 
werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist als Voraussetzung zur Genehmigung des geplanten 
Vorhabens nicht erforderlich. 
 
Die Umsetzung des o.g. Vorhabens wird somit aus artenschutzrechtlicher Sicht unter Berücksichtigung und 
Einhaltung der o.g. Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen als zulässig betrachtet. 
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11. Anhang 

11.1. Lebensraumansprüche, Schutzstatus, Erhaltungszustand sowie Konfliktpotential der einzelnen Ar-
ten 

Tabelle 3:: Darstellung planungsrelevanter Arten der Messtischblätter Ruppichteroth und Engelskirchen (MTB 5110, Qu. 1-2 und 
5010, Qu. 3-4) nach LANUV (Abfrage am 06.05.2024, ergänzt um gutachterlich aufgenommene Arten) und deren Lebensrauman-
sprüche, Schutzstatus, Erhaltungszustand sowie Konfliktpotential im Untersuchungsgebiet (UG) ohne Berücksichtigung von 
Schutzmaßnahmen gem. Kap. 7.2;. 
Die potentiell betroffenen Arten sind fett umrahmt dargestellt. Die Datengrundlage beruht vorwiegend auf dem Fundortkataster 
NRW sowie auf ergänzenden Rasterkartierungen aus publizierten Daten. Dem Fundortkataster NRW liegen keine vollständigen und 
flächendeckenden Erhebungen zu Grunde. 
 

Deutscher Name/ Wis-
sensch. Name 

Lebensraumansprüche 1 
RL 

NW 2 
Status in 
NRW 3 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 KON 

Mögliche 
Konflikte? 

Säugetiere 

Wasserfledermaus 
Myotis daubentoni 

Waldfledermaus der strukturreichen Landschaften m. 
hohem Gewässer- u. Waldanteil; Jagdgebiete: offene 
Wasserflächen (stehenden u. langsam fließende Gewäs-
ser), auch: Wälder, Waldlichtungen, Wiesen; Sommer-
quartiere u. Wochenstuben: Baumhöhlen (bes. alte Fäul-
nis- o. Spechthöhlen in Eichen u. Buchen), seltener: Spal-
tenquartiere o. Nistkästen; Männchenquartiere: Baum-
quartiere, Bachverrohrungen, Tunnel o. Stollen; nutzt oft  
mehrere Quartiere im Wechsel, großes Angebot geeig-
neter Baumhöhlen erforderlich 
 
Potenzielle Nahrungshabitate und Flugkorridore im UG; 
Geeignete Fortpflanzungs- und Ruhequartiere können 
am südlichen Rand des Plangebiets nicht ausgeschlossen 
werden; 

G S/W G Ja/ 
Ja 

Kleine Bartfledermaus 
Myotis mystacinus 

strukturreiche Landschaften m. kl. Fließgewässern i. d. 
Nähe v. Siedlungen; Jagdgebiete: linienhafte Strukturen 
wie Bachläufe, Waldränder, Feldgehölze u. Hecken, sel-
tener: Laub- u. Mischwälder m. Kleingewässern, Sied-
lungsbereich in Parks, Gärten, Viehställen, unter Stra-
ßenlaternen; Sommerquartiere: warme Spaltenquar-
tiere u. Hohlräume an u. in Gebäuden (enge Spalten zw. 
Balken u. Mauerwerk, Verschalungen, Dachböden), sel-
tener: Baumquartiere (z.B. Höhlen, abstehende Borke) o. 
Nistkästen; Winterquartiere: unterirdische spaltenrei-
che Höhlen, Stollen, Felsenbrunnen, Keller, Bachverroh-
rungen, Brückenbauwerke 
 
Potenzielle Nahrungshabitate und Flugkorridore im UG; 
Geeignete Fortpflanzungs- und Ruhequartiere können 
am südlichen Rand des Plangebiets nicht ausgeschlossen 
werden, daneben v.a. an Gebäuden der Umgebung; 

3 S/W G Ja/ 
Ja 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

typische Gebäudefledermaus; strukturreiche Land-
schaften, v. a. Siedlungen; Hauptjagdgebiete: Gewässer, 
Kleingehölze aufgelockerte Laub- u. Mischwälder, Parks, 
Straßenlaternen; Sommerquartiere u. Wochen-stuben: 
Spaltenverstecke an u. in Gebäuden (Hohlräume unter 
Dachpfannen, Flachdächern, hinter Wandver-kleidun-
gen, in Mauerspalten o. auf Dachböden), auch: Baum-
quartiere u. Nistkästen; Winterquartiere: ober-irdische 
Spaltenverstecke in u. an Gebäuden, natürl. Felsspalten, 
unterirdische Quartiere (Keller, Stollen); quartiertreu 
 
Potenzielle Nahrungshabitate und Flugkorridore im UG; 

* S/W G/G Ja/ 
Ja 
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Deutscher Name/ Wis-
sensch. Name 

Lebensraumansprüche 1 
RL 

NW 2 
Status in 
NRW 3 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 KON 

Mögliche 
Konflikte? 

keine geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhequartiere im 
Plangebiet, an Gebäuden der Umgebung aber möglich; 

Vögel 

Habicht/ 
Accipiter gentilis 

Kulturlandschaften mit Wechsel v. geschlossenen Wald-
gebieten, Waldinseln, Feldgehölzen; Bruthabitate: Wal-
dinseln (> 1-2 ha), alter Baumbestand, vorzugsweise mit 
freier Anflugmöglichkeit (Schneisen), hohe Bäume (z.B. 
Lärche, Fichte, Kiefer oder Rotbuche) 
 
UG kann Teil des großräumigen Jagdgebietes sein. Keine 
geeigneten Fortpflanzungsstätten im UG 

V B G/G Ja/ 
Nein 

Sperber/  
Accipiter nisus 

abwechslungsreiche, gehölzreiche Kulturlandschaften 
m. ausreichendem Nahrungsangebot (Kleinvögel), halb-
offene Parklandschaften m. kl. Waldinseln, Feldge-höl-
zen u. Gebüschen, im Siedlungsbereich auch in m. Fich-
ten bestandenen Parkanlagen u. Friedhöfen; Brut-plätze: 
z.B. in Nadelbaumbeständen (v.a. dichte Fichten-parzel-
len), reine Laubwälder werden kaum besiedelt 
 
UG kann Teil des großräumigen Jagdgebietes sein. Keine 
geeigneten Fortpflanzungsstätten im UG 

* B G/G Ja/ 
Nein 

Teichrohrsänger/ 
Acrocephalus scir-
paceus 

Gebunden an Schilfröhrichtbestände an Fluss- u. See-
ufern, Altwässern o. Sümpfen, in d. Kulturlandschaft 
auch schilfgesäumte Gräben, Teiche u. renaturierte Ab-
grabungsgewässer; Schilfbestände ≥ 20 m² 
 
Keine geeigneten Brut- und Nahrungshabitate im UG und 
Plangebiet. 

* B G/G Nein/ 
Nein 

Feldlerche/  
Alauda arvensis 

Charakterart d. offenen Feldflur;  reich strukturiertes 
Ackerland, extensiv genutzte Grünländer u. Brachen, 
größere Heidegebiete; Neststandort: Bodenmulde in 
kurzer, lückiger Vegetation 
 
Auf Grund der umgebenden Kulisseneffekte durch die 
Bebauung und Gehölze sowie der Hang- und Tallage 
keine geeigneten Bruthabitate im UG. 

3 B U- Nein/ 
Nein 

Eisvogel/  
Alcedo atthis 

Fließ- u. Stillgewässer m. Abbruchkanten u. Steilufern,; 
Nahrungshabitat: kleinfisch-reiche Gewässer m. guten 
Sichtverhältnissen u. überhängenden Ästen (Ansitz-war-
ten); außerhalb d. Brutzeit auch an Gewässern fernab d. 
Brutgebiete, auch in Siedlungsbereichen; Brutplätze: 
selbst gegrabene  Brutröhren  in vegetationsfreien Steil-
wänden aus Lehm o. Sand), Wurzelteller v. umge-stürz-
ten Bäumen, künstliche Nisthöhlen 
 
Auf Grund der geringen Wasserführung und der fehlen-
den Ausprägung des Bachbetts des Stockemsiefen keine 
geeigneten Brut- und Nahrungshabitate im UG und Plan-
gebiet. 

* B G/G Nein/ 
Nein 

Waldohreule/  
Asio otus 

halboffene Parklandschaften m. kleinen Feldgehölzen, 
Baumgruppen u. Waldrändern, auch im Siedlungsbe-
reich, Parks, Grünanlagen, an Siedlungsrändern; Jagdge-
biete: strukturreiche Offenlandbereiche u. größere 
Wald-lichtungen; Nistplatz: alte Nester anderer Vogelar-
ten (v.a. Rabenkrähe, Elster, Mäusebussard, Ringel-
taube); kaum in grünlandarmen Bördelandschaften u. 
größeren geschlossenen Waldgebieten 
 

3 B G Ja/ 
Nein 
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Deutscher Name/ Wis-
sensch. Name 

Lebensraumansprüche 1 
RL 

NW 2 
Status in 
NRW 3 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 KON 

Mögliche 
Konflikte? 

UG kann Teil des großräumigen Jagdgebietes sein. Keine 
geeigneten Fortpflanzungsstätten im Plangebiet; in Feld-
gehölzen südlich oder östlich aber möglich. 

Steinkauz 
Athene noctua 

Besiedelt offene u. grünlandreiche Kulturlandschaften 
m. gutem Höhlenangebot; Jagdgebiete: kurzrasige Vieh-
weiden, Streuobstgärten; Wichtig: niedrige Vegetation 
m. ausreichendem Nahrungsangebot für die Bodenjagd; 
Brutplatz: Baumhöhlen (v.a. in Obstbäumen, Kopfwei-
den), Höhlen u. Nischen in Gebäuden u. Viehställen, 
auch Nistkästen; ausgesprochen reviertreu 
 
FOK NRW, LANUV: Vorkommen aus 2012, 2-5 Individuen 
um Marienfeld; potentielle bedingt geeignete Nahrungs-
habitate im Plangebiet sowie besser geeignete Weideflä-
chen sowie mögliche Niststätten im Umfeld möglich; 

3  S Ja/ 
Nein  

Uhu/ 
Bubo bubo 

Brut- u. Jagdgebiete: reich gegliederte, m. Felsen durch-
setzte Waldlandschaften, Steinbrüche u. Sandabgrabun-
gen; Nistplätze: störungsarme Felswände u. Steinbrüche 
m. freiem Anflug, auch Baum- u. Bodenbruten, vereinzelt 
Gebäudebruten; orts- und reviertreu. 
 
UG kann Teil des großräumigen Nahrungshabitats sein. 
Keine geeigneten Bruthabitate im Plangebiet und nahen 
Umfeld. 

VS B G Ja/  
Nein 

Mäusebussard/  
Buteo buteo 

nahezu alle Lebensräume d. Kulturlandschaft m. geeig-
neten Baumbeständen (Brutplatz), Randbereiche v. 
Waldgebieten, Feldgehölze, Baumgruppen u. Einzel-
bäume; Jagdgebiet: Offenlandbereiche 
 
UG kann Teil des großräumigen Jagdgebietes sein. Keine 
geeigneten Fortpflanzungsstätten im Plangebiet; in Feld-
gehölzen südlich oder östlich aber möglich. 

* B G Ja/ 
Nein 

Bluthänfling/  
Carduelis cannabina 

Offene bis halboffene Landschaften mit Gebüschen, He-
cken oder Einzelbäumen; Agrarlandschaften mit Hecken 
(Ackerbau und Grünland), Heiden, verbuschte Halbtro-
ckenrasen; auch Brachen, Kahlschläge, Baumschulen, 
dringt in Dörfer und Stadtbereiche vor (Gartenstadt, 
Parkanlagen, Industriegebiete und –brachen); von Be-
deutung sind Hochstaudenfluren und andere Samen-
strukturen (Nahrungshabitate) sowie strukturreiche Ge-
büsche oder junge Nadelbäume (Nisthabitate). Gern in 
Weihnachtsbaumkulturen und Weinbergen. 
 
Geeignete Bruthabitate mit angrenzenden Nahrungsha-
bitaten (Hochstaudenfluren, Samentragende Raine) am 
Stockemsiefen sowie in Gehölzen im Umfeld möglich. 

3 
Reg.: 

2 

B U Ja/ 
Ja 

Schwarzstorch/ 
Ciconia nigra 

Stärker an Wasser u. Feuchtigkeit gebunden als Weiß-
storch; Besiedelt größere, naturnahe Laub- u. Mischwäl-
der m. naturnahen Bächen, Waldteichen, Altwässern, 
Sümpfen, eingeschlossenen Feuchtwiesen; Neststand-
ort: auf Eichen o. Buchen in störungsarmen, lichten Alt-
holzbeständen, oft mehrjährige Nutzung; Nahrungsge-
biete oft bis zu 5-10 km vom Niststandort entfernt; be-
vorzugt werden Bäche m. seichtem Wasser u. sichtge-
schütztem Ufer, auch Waldtümpel u. Teiche.  Störungen 
am Horst z.B. durch Holznutzung, Freizeitverhalten kön-
nen zur Aufgabe der Brut führen. 
 

3 B U Nein/ 
Nein 
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Deutscher Name/ Wis-
sensch. Name 

Lebensraumansprüche 1 
RL 

NW 2 
Status in 
NRW 3 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 KON 

Mögliche 
Konflikte? 

Im UG keine geeigneten Brut- und Nahrungshabitate 
vorhanden. 

Mehlschwalbe/  
Delichon urbica 

Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen; Kolo-
niebrüter; frei stehende, große u. mehrstöckige Einzel-
gebäude in Dörfern u. Städten; Nester an Gebäudeau-
ßenwänden (Dachunterkante), Giebel-, Balkon- u. Fens-
ternischen o. unter Mauervorsprüngen; Nahrungsflä-
chen: insektenreiche Gewässer u. offene Agrarland-
schaften nahe der Brutplätze 
 
Geeignete Jagdhabitate im UG; Bruthabitate in Marien-
feld möglich, dort aber kein Eingriff 

3 BK U Ja/ 
Nein 

Mittelspecht/ 
Dendrocopos medius 

Charakterart eichenreicher Laubwälder (> 30 ha v.a. Ei-
chen-Hainbuchenwälder, Buchen-Eichenwälder), Erlen-
wälder u. Hartholzauen an Flüssen. Auf alte, grobborkige 
Baumbestände u. Totholz angewiesen. 
 
Keine geeigneten Habitate im Plangebiet und UG. 

V B G Nein/  
Nein 

Kleinspecht 
Dryobates minor 

Besiedelt parkartige o. lichte Laub- u. Mischwälder, 
Weich- u. Hartholzauen, feuchte Erlen- u. Hainbuchen-
wälder mit hohem Anteil an Alt- u. Totholz, im Siedlungs-
bereich, strukturreiche Parkanlagen, alte Villen- u. Haus-
gärten sowie in Obstgärten mit altem Baumbestand; in 
dichten, geschlossenen Wäldern höchstens in Randbe-
reichen; Nisthöhle in totem oder morschem Holz, bevor-
zugt in Weichhölzern (v.a. Pappeln, Weiden). 
 
Potentiell geeignete Bruthabitate am Stockemsiefen so-
wie geeignete Nahrungshabitate im UG.  

3 B G Ja/ 
Ja 

Schwarzspecht/  
Dryocopus martius 

ausgedehnte Waldgebiete (v.a. alte Buchenwälder m. 
Fichten- bzw. Kiefernbeständen), auch in Feldgehölzen; 
wichtig: hoher Totholzanteil, vermodernde Baum-
stümpfe, glattrindige, astfreie Brut- u. Schlafbäume mit 
freiem Anflug 
 
Keine geeigneten Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate 
im Plangebiet und UG 

*S B G Nein/ 
Nein 

Baumfalke/  
Falco subbuteo 

halboffene, strukturreiche Kulturlandschaften m. 
Feuchtwiesen, Mooren, Heiden, Gewässern; lichte Alt-
holzbestände (z.B. alte Kiefernwälder), Feldgehölze, 
Baumreihen, Waldränder; Horste: alte Krähennester; 
großflächige, geschlossene Waldgebiete werden gemie-
den 
 
UG kann Teil des großräumigen Jagdgebietes sein. Keine 
geeigneten Fortpflanzungsstätten in Eingriffsbereichen 
des Plangebiets; in Feldgehölzen südlich oder östlich 
aber möglich (Kein Nachweis von Krähennestern oder 
Horsten im Plangebiet am Stockemsiefen). 

3 B U/U Ja/ 
Nein 

Turmfalke/  
Falco tinnunculus 

offene strukturreiche Kulturlandschaften, oft nahe 
menschlicher Siedlungen, auch in großen Städten; Nah-
rungsgebiete: Flächen m. niedriger Vegetation (Dauer-
grünland, Äcker, Brachen); Brutplätze: Felsnischen, Halb-
höhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrüchen o. Ge-
bäuden (z.B. an Hochhäusern, Scheunen, Ruinen, Brü-
cken), auch: alte Krähennester in Bäumen, Nistkästen; 
meidet geschlossene Waldgebiete 
 

V B G Ja/ 
Nein 
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Deutscher Name/ Wis-
sensch. Name 

Lebensraumansprüche 1 
RL 

NW 2 
Status in 
NRW 3 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 KON 

Mögliche 
Konflikte? 

UG kann Teil des großräumigen Jagdhabitats sein. Brut-
habitate in Marienfeld vorhanden; (Kein Nachweis von 
Krähennestern oder Horsten im Plangebiet am Stockem-
siefen). 

Teichhuhn/ 
Gallinula chloropus 

An verschiedensten Gewässern, wie Verlandungszonen 
und Vegetationsgürteln von Seen, Teichen, Rieselfel-
dern, Lehm- und Torfstichen, Altarme, langsam fließen-
den Gewässern und Gräben mit Ufervegetation sowie 
Kleingewässern (Tümpel, Kolke, Regenrückhaltebecken 
usw.) bis zu einer Mindestgröße von 50 m². Außerdem 
auch Bruchwälder und Teiche inmitten von Waldgebie-
ten. Nest meist unter überhängenden Zweigen oder Grä-
sern verborgen, bei Stadtbrütern auch offene, Deckungs-
arme Nester.  
Keine geeigneten Habitate im UG vorhanden. 
 
Im UG keine geeigneten Brut- und Nahrungshabitate 
vorhanden. 

3 
 

B G Nein/ 
Nein 

Rauchschwalbe 
Hirundo rustica 

Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kul-
turlandschaft; Nester: in Gebäuden m. Einflug-möglich-
keiten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hof-gebäude) 
 
Im UG keine geeigneten Brut- und Nahrungshabitate 
vorhanden. 

3S B U Ja/ 
Nein 

Neuntöter/  
Lanius collurio 

Typische Heckenart der halboffenen, reich strukturier-
ten Kulturlandschaft m. aufgelockertem Gebüschbe-
stand, Einzelbäumen u. insektenreichen Ruderal- u. 
Saumstrukturen; bewohnt Heckenlandschaften m. Wie-
sen u. Weiden, trockene Magerrasen, gebüschreiche 
Feuchtgebiete, größere Windwurfflächen in Waldgebie-
ten. 
 
Geeignete Bruthabitate und Nahrungshabitate am 
Stockemsiefen sowie in Gehölzen im Umfeld möglich. 

VS B U/G Ja/  
Ja 

Rotmilan/  
Milvus milvus 

offene, reich gegliederte Landschaften m. Feldgehölzen 
u. Wäldern; Nahrungshabitate: Agrarflächen m. Nut-
zungsmosaik aus Wiesen u. Äckern; Brutplatz: meist in 
lichten Altholz-beständen, an Waldrändern, auch in klei-
neren Feldgehölzen (≥ 1-3 ha) 
 
Nachweis südwestlich während Begehung; Aus früheren 
Jahren bekannter Rotmilanhorst am südlich gegenüber-
liegenden Hang (schriftl. Mitteilung UNB, Rh-S.-Kreis) 
konnte nicht bestätigt, aber auch nicht ausgeschlossen 
werden; daneben ein aktuell existierender Horst am 
Hang südöstlich; Im Gehölz am Stockemsiefen im UG er-
folgte kein Horstnachweis; dieser Bereich ist zudem be-
reits durch Störungen vorbelastet. 
Plangebiet ist Teil des großräumigen Jagdhabitats. Wei-
tere Bruthabitate in Feldgehölzen und Wäldern der Um-
gebung möglich.  

3 B S/U Ja/  
Nein 

Weidenmeise/ 
Poecile montanus 

Ursprünglicher in Wäldern und Gehölzen der Niederun-
gen und der Sandböden: Eichen-Birkenbestände, ferner 
Buchen-Eichen-Mischbestände, Erlen- und Birkenbrüche 
und Moore mit Birkenaufwuchs. Wichtig: (stehendes) 
morsches Holz. Daneben in allen Laub- und Nadelwäl-
dern, auch in schmalen Gehölzstreifen und kleinen Feld-
gehölzen, bevorzugt auf feuchten Standorten. 

3 B G Ja/ 
Ja 
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Deutscher Name/ Wis-
sensch. Name 

Lebensraumansprüche 1 
RL 

NW 2 
Status in 
NRW 3 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 KON 

Mögliche 
Konflikte? 

Nestanlage in Höhlen in morschen Stämmen (bevorzugt 
Birke), Nistkästen nur ausnahmsweise.  
 
Im UG geeignete Brut- oder Nahrungshabitate im Auen-
gehölz von Stockemsiefen vorhanden. 

Feldsperling/ 
Passer montanus 

halboffene Agrarlandschaften m. hohem Grünlandanteil, 
Obstwiesen, Feldgehölzen u. Waldrändern; auch Obst- u. 
Gemüsegärten o. Parkanlagen in Randbereichen ländli-
cher Siedlungen; meidet das Innere von Städten; sehr 
brutplatztreu; nistet auch in kolonieartigen Ansamm-
lungen; Höhlenbrüter (Specht- o. Faulhöhlen, Gebäude-
nischen, auch Nistkästen); Nahrung: Sämereien, Getrei-
dekörner u. kleinere Insekten 
 
Potentielle Nahrungshabitate im UG; Baumhöhlen po-
tentiell am Stockemssiefen im südlichen Plangebiet mög-
lich (außerhalb des Eingriffsbereichs) sowie in der an-
grenzenden Umgebung. 

3 B U Ja/ 
Ja 

Gartenrotschwanz/ 
Phoenicurus phoenicu-
rus  

Randbereiche größerer Heidelandschaften, sandige Alt-
kiefernbestände, lichte aufgelockerte Altholzbestände, 
alte Weidenauwälder, Hecken m. alten Überhältern in 
halboffenen Agrarlandschaften, Feldgehölze, Hofge-
hölze, Streuobstwiesen, Alleen, Kopfweidenreihen in 
Grünlandbereichen, Parks, Grünanlagen m. altem Baum-
bestand, Kleingärten, Obstgärten; gehölzreiche Einfami-
lienhaussiedlungen; Halbhöhlen- u. Freibrüter in Bäu-
men, ersatzweise auch Gebäudenischen o. Nistkästen, in 
trockenen Waldpartien auch Bodenbrut. 
 
Potentielle Brut- und Nahrungshabitate im Plangebiet 
und UG am Stockemssiefen außerhalb der Eingriffsberei-
che. 

2 B U-/U- Ja/ 
Ja 

Wasserralle 
Rallus aquaticus 

dichte Ufer- u. Verlandungszonen m. Röhricht- u. Seg-
genbeständen an Seen u. Teichen (Wassertiefe bis 20 
cm), auch kleinere Schilfstreifen an langsam fließenden 
Gewässern u. Gräben; Neststandort: gut versteckt in 
Röhricht- o. dichten Seggenbeständen, im Winter auch 
weniger dicht bewachsene Gewässer (Gewässer/Ufer-
zonen müssen aber zumindest partiell eisfrei bleiben) 
 
keine geeigneten Habitate im UG. 

2 B S Nein/ 
Nein 

Waldschnepfe/ 
Scolopax rusticola 

ausgedehnte, reich gegliederte Waldbestände in Niede-
rungen u. bis in Hochlagen d. Mittelgebirge, Auwälder, 
Eichenhainbuchenwälder, teilentwässerte Hochmoore 
m. Birkenaufwuchs,  Laubmischwälder, feuchte Fichten-
wälder, Erlenbrüche; bevorzugt mehrstufige Wald-be-
stände m. lückigem Kronenschluss u. strukturreichen 
Strauch- u Krautschichten, Waldlichtungen (Wiesen, 
Moore, Bäche, Waldwege, etc.), Neststandort: Boden m. 
freier Anflugmöglichkeit, z.B. Waldlichtungen, Wegrän-
der; 1-2 Jahresbruten ab Mitte Mär bis Mitte Aug; däm-
merungs- u. nachtaktiv; Kurzstreckenzieher 
 
keine geeigneten Habitate im UG. 
 

3 B U Nein/ 
Nein 

Girlitz/ 
Serinus serinus 

Trockenheit und Wärme liebende Art. Fast nur innerhalb 
geschlossener Ortschaften, in Gartenstädten, auf Fried-
höfen, in Parks, größeren Gärten, Kleingartengebieten 

2 B U Ja/ 
Nein 
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Deutscher Name/ Wis-
sensch. Name 

Lebensraumansprüche 1 
RL 

NW 2 
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NRW 3 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 KON 

Mögliche 
Konflikte? 

und in städtischen Alleen. Gelegentlich auch in ausge-
dehnten Obstgärten, Baumschulen, an Einzelgehöften, 
in Fichtenschonungen und Fichten- und Kiefernhochwäl-
dern. Optimal: dichtes Nebeneinander von Gebäuden, 
Obstbäumen, Fichten, Sträuchern aller Art, Rasenflä-
chen, Schrebergärten, Lager- und Ruderalflächen. Nester 
vorzugsweise in Nadelbäumen, ferner in Kastanien und 
Obstbäumen. 
 
Potentielle Bruthabitate in Marienfelde, potentielle Nah-
rungshabitate im UG. 

Waldkauz/  
Strix aluco 

reich strukturierte Kulturlandschaften m. gutem Nah-
rungsangebot; lichte u. lückige Altholzbestände in Laub- 
u. Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten o. Friedhöfen, m. 
gutem Höhlenangebot; Nistplatz: Baumhöhlen, auch 
Nisthilfen, Dachböden u. Kirchtürme; sehr reviertreu 
 
UG kann Teil des großräumigen Jagdhabitats sein. Brut-
habitate in Feldgehölzen und Wäldern der Umgebung 
möglich. 

* B G/G Ja/ 
Nein 

Star/ 
Sturnus vulgaris 

Besiedelt bevorzugt Auenwälder, lockere Weidenbe-
stände in Röhrichten, Randlagen von Wäldern, z.T. auch 
in Wäldern in höhlenreichen Altholzinseln, Streuobst-
wiesen, Feldgehölze, Allen an Feld- u. Grünlandflächen, 
Parks, Gärten, baumreiche Stadtbereiche; Höhlenbrüter 
(Astlöcher, Spechthöhlen, Nistkästen, Mauerspalten, Ge-
bäudenischen, unter Dachziegeln), mitunter Koloniebrü-
ter. Brutzeit (März-) April bis Ende Mai (Juni) bzw. August 
(Zweitbruten). 
 
Mögliche Bruthabitate im Bereich des Stockemssiefen 
oder an den angrenzenden Gebäuden, Plangebiet kann 
Teil des Nahrungshabitats sein. 

2016: 
3 

Reg.: 
3 

B U Ja/ 
Ja 

Schleiereule 
Tyto alba 

Kulturfolger in halboffenen Landschaften, mit Kontakt zu 
menschlichen Siedlungsbereichen; bewohnt Gebäude in 
Einzellagen, Dörfern u. Kleinstädten; Jagdgebiete: Vieh-
weiden, Wiesen, Äcker, Randbereiche v. Wegen, Stra-
ßen, Gräben u. Brachen aufgesucht; Nistplatz/ Tagesru-
hesitz: störungsarme, dunkle, geräumige Nischen in Ge-
bäuden, m. freiem An- u. Abflug (z.B. Dachböden, Scheu-
nen, Taubenschläge, Kirchtürme) 
 
UG kann Teil des großräumigen Jagdhabitats sein. Brut-
habitate in der weiteren Umgebung möglich. 

*S B G/G Ja/ 
Nein 

Amphibien 

Kammmolch/  
Triturus cristatus 

typische Offenlandart der Niederungslandschaften v. 
Fluss- u. Bachauen an offenen Augewässern (z.B. Alt-ar-
men), auch in  Kies-, Sand- u. Tonabgrabungen in Fluss-
auen, Steinbrüchen, in Mittelgebirgslagen auch in gro-
ßen, feuchtwarmen Waldbereichen m. vegetations-rei-
chen Stillgewässern, auch als Frühbesiedler an neu ange-
legten Gewässer; meist  ausgeprägte Ufer- u. Unterwas-
servegetation, geringe Beschattung, i. d. Regel fisch-frei; 
Landlebensraum: feuchte Laub- u. Mischwälder, Gebü-
sche, Hecken, Gärten nahe d. Laichgewässer 
 
Keine geeigneten Laichgewässer im UG, deshalb auch 
Vorkommen von geeigneten Landlebensräumen, die 

3 G G/U  
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nahe an Laichgewässern liegen, auszuschließen. 

Legende: 

Rote Liste NW (RL NW, Sudmann 2021): 
 0= ausgestorben; 1= vom Aussterben bedroht; 2= stark gefährdet; 3= gefährdet; R= durch extreme Seltenheit ge-

fährdet; I= gefährdete wandernde Art; D= Daten unzureichend; V= Vorwarnliste; * = nicht gefährdet; ♦= nicht 
bewertet; S= Einstufung dank Naturschutzmaßnahmen; X= Dispersalart (Reproduktionsgebiete normalerweise au-
ßerhalb NWs, mitunter Einwanderung u. in Einzelfällen auch Vermehrung, ohne heimisch zu werden); M= Migrant, 
Irrgast oder verschleppt; k.A.= keine Angabe 

 

Status in NRW:  S=Sommervorkommen; W=Wintervorkommen; R= Rastvorkommen; D= Durchzügler; B = Brutvorkommen; BK= 
Brutvorkommen Koloniebrüter; NG= Nahrungsgast; G= Ganzjahresvorkommen; ?= aktuell unbekannt, evtl. ausge-
storben 

 

Erhaltungs- 
zustand in NRW: G= günstig; U= unzureichend; S= schlecht; unbek.= unbekannt 
 
Quellen: 

1 WINK et al. (2005), SÜDBECK et al. (2005), DIETZ et al. (2007), Juškaitis (2010), AK AMPHIBIEN UND REPTILIEN NRW (2011),  
  LANUV  (2014) 
2 LANUV (2011b), LANUV  (2014) 

3 LANUV  (2014), WINK et al. (2005), GRÜNEBERG et al. (2013) 

4 KAISER (2014),  
 

*aufgrund fehlender arttypischer Lebensraumstrukturen 

    
 

11. ASP-Prüfprotokoll zum Vorhaben 

s. folgende Seiten 


